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Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2024
31.12.2023

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 15.984.493,34 16.515
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 121.689.683,12 12.554

137.674.176,46 29.069
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung

bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind
a) Schatzwechsel und unverzinsliche  Schatzanweisungen

sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen 0,00 0
b) Wechsel 0,00 0

0,00 0
3. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig 21.277.030,50 86.852
b) andere Forderungen 35.504.187,35 35.521

56.781.217,85 122.373
4. Forderungen an Kunden 1.084.294.291,46 1.107.230

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 465.087.071,97 EUR ( 482.877 )
Kommunalkredite 147.952.058,38 EUR ( 135.683 )

5. Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere
a) Geldmarktpapiere

aa) von öffentlichen Emittenten 0,00 0
ab) von anderen Emittenten 0,00 0

0,00 0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen

ba) von öffentlichen Emittenten 90.269.503,98 94.361
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 90.269.503,98 EUR ( 94.361 )

bb) von anderen Emittenten 62.562.028,60 60.521
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 35.252.875,04 EUR ( 29.842 )

152.831.532,58 154.882
c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 0

Nennbetrag 0,00 EUR ( 0 )
152.831.532,58 154.882

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 141.529.736,41 139.308
6a. Handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 23.563.639,66 23.064
8. Anteile an verbundenen Unternehmen 17.925.000,00 17.425
9. Treuhandvermögen 5.764.939,01 6.893

darunter:
Treuhandkredite 5.764.939,01 EUR ( 6.893 )

10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich
Schuldverschreibungen aus deren Umtausch 0,00 0

11. Immaterielle Anlagewerte
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 68.784,00 129

c) Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0
d) geleistete Anzahlungen 0,00 0

68.784,00 129
12. Sachanlagen 7.127.377,80 6.671
13. Sonstige Vermögensgegenstände 1.231.221,58 1.027
14. Rechnungsabgrenzungsposten 65.062,98 164

Summe der Aktiva 1.628.856.979,79 1.608.235



Passivseite
31.12.2023

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 2.554.635,45 2.277
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 85.645.296,44 88.902

88.199.931,89 91.178
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 132.440.933,52 147.641
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 21.184.139,14 29.384
153.625.072,66 177.025

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 990.315.929,22 1.008.894
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 130.890.411,40 78.613

1.121.206.340,62 1.087.507
1.274.831.413,28 1.264.531

3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen 19.310.233,11 19.731
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

19.310.233,11 19.731
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 5.764.939,01 6.893

darunter:
Treuhandkredite 5.764.939,01 EUR ( 6.893 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 2.484.539,80 1.992
6. Rechnungsabgrenzungsposten 361.468,25 380
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 10.423.374,00 10.117
b) Steuerrückstellungen 7.522.467,07 4.784
c) andere Rückstellungen 7.648.382,73 9.752

25.594.223,80 24.654
8. (weggefallen)
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 23.550.058,90 20.130

10. Genussrechtskapital 0,00 0
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 78.746.594,08 69.747
12. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 0,00 0
b) Kapitalrücklage 0,00 0
c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 108.998.875,27 107.521
108.998.875,27 107.521

d) Bilanzgewinn 1.014.702,40 1.478
110.013.577,67 108.999

Summe der Passiva 1.628.856.979,79 1.608.235

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 52.224.182,25 51.725
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0

52.224.182,25 51.725
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 34.971.713,75 28.047

34.971.713,75 28.047



Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2023

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 EUR EUR EUR TEUR

1. Zinserträge aus
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 38.895.626,70 33.651

darunter:
abgesetzte negative Zinsen 0,00 EUR ( 0 )
aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 EUR ( 0 )

b) festverzinslichen Wertpapieren
und Schuldbuchforderungen 2.357.479,17 2.809
darunter:
abgesetzte negative Zinsen 0,00 EUR ( 0 )

41.253.105,87 36.460
2. Zinsaufwendungen 10.249.057,52 6.425

darunter:
abgesetzte positive Zinsen 835,48 EUR ( 1 )
aus der Aufzinsung von Rückstellungen 59,83 EUR ( 0 )

31.004.048,35 30.035
3. Laufende Erträge aus

a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 1.499.999,84 2.641
b) Beteiligungen 715.151,02 741
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 0

2.215.150,86 3.382
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-

führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0
5. Provisionserträge 16.717.058,03 15.791
6. Provisionsaufwendungen 1.422.256,72 1.489

15.294.801,31 14.302
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 0

darunter: Zuführungen zum oder Entnahmen aus 
dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 0,00 EUR ( 0 )

8. Sonstige betriebliche Erträge 2.465.735,59 2.367
darunter:
aus der Fremdwährungsumrechnung 438,20 EUR ( 0 )
aus der Abzinsung von Rückstellungen 179.902,57 EUR ( 103 )

9. (weggefallen)
50.979.736,11 50.086

10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
a) Personalaufwand

aa) Löhne und Gehälter 15.526.955,96 14.491
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 4.346.234,50 3.762
darunter:
für Altersversorgung 1.626.664,20 EUR ( 1.240 )

19.873.190,46 18.254
b) andere Verwaltungsaufwendungen 9.806.981,88 12.162

29.680.172,34 30.415
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 685.079,70 758
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.149.962,06 984

darunter:
aus der Fremdwährungsumrechnung 16,31 EUR ( 0 )
aus der Aufzinsung von Rückstellungen 286.385,49 EUR ( 220 )

13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 1.277.473,62 0

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung
von Rückstellungen im Kreditgeschäft 0,00 5.969

1.277.473,62 5.969
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 0,00 0

16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 27.373,04 465

27.373,04 465
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0
18. Zuführungen zum oder Entnahmen aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 9.000.000,00 14.000
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 9.214.421,43 10.362
20. Außerordentliche Erträge 0,00 0
21. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0
22. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 8.076.339,14 8.775
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 123.379,89 110

8.199.719,03 8.884
25. Jahresüberschuss 1.014.702,40 1.478
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

1.014.702,40 1.478
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

a) aus der Sicherheitsrücklage 0,00 0
b) aus anderen Rücklagen 0,00 0

1.014.702,40 1.478
28. Einstellungen in Gewinnrücklagen

a) in die Sicherheitsrücklage 0,00 0
b) in andere Rücklagen 0,00 0

0,00 0
29. Bilanzgewinn 1.014.702,40 1.478
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A.� ALLGEMEINE ANGABEN 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs 
(HGB) unter Beachtung der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanz-
dienstleistungsinstitute (RechKredV) aufgestellt. 

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 

Allgemeines 

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden 
werden grundsätzlich stetig angewendet. Sofern sich Abweichungen ergeben haben, wird in den je-
weiligen Abschnitten darauf hingewiesen. 

Forderungen 

Forderungen an Kreditinstitute und Kunden (einschließlich Schuldscheindarlehen mit Halteabsicht 
bis zur Endfälligkeit, Kreditersatzgeschäft) haben wir zum Nennwert bilanziert. Die Unterschiedsbe-
träge zwischen Nennwert und Auszahlungsbetrag wurden aufgrund ihres Zinscharakters in die Rech-
nungsabgrenzungsposten aufgenommen und planmäßig über die Laufzeit der Geschäfte verteilt.  
Abzinsungen haben wir vorgenommen, soweit Forderungen zum Zeitpunkt ihrer Begründung un- 
oder unterverzinslich waren.  

Eingetretenen bzw. am Abschlussstichtag vorhersehbaren Risiken aus Forderungen wurde durch die 
Bildung von Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Der Umfang der Risikovorsorge ist ab-
hängig von der Fähigkeit der Kreditnehmer, vereinbarte Kapitalrückzahlungen und Zinsen zu leisten 
sowie dem Wert vorhandener Sicherheiten. Im Rahmen der dazu notwendigen Zukunftsbetrachtung 
haben wir das aktuelle gesamtwirtschaftliche Umfeld und die Situation einzelner Branchen ebenso 
berücksichtigt wie staatliche Stabilisierungsmaßnahmen. Sofern unter diesen Rahmenbedingungen 
und Annahmen keine nachhaltige Schuldendienstfähigkeit von Kreditnehmern zu erwarten ist, ha-
ben wir eine Einzelwertberichtigung gebildet. Die Schätzungsunsicherheiten und Ermessensspiel-
räume haben wir im Sinne der kaufmännischen Vorsicht berücksichtigt bzw. ausgeübt. 
 
Für vorhersehbare, noch nicht individuell konkretisierte Ausfallrisiken im Kreditgeschäft haben wir 
für Forderungen an Kreditinstitute und Forderungen an Kunden sowie Eventualverbindlichkeiten 
und andere Verpflichtungen Pauschalwertberichtigungen nach dem sog. Bewertungsvereinfa-
chungsverfahren des IDW RS BFA 7 gebildet. Dabei haben wir mit der in der internen Risikosteue-
rung eingesetzten Anwendung CreditPortfolioView für das vorgenannte Kreditportfolio den erwarte-
ten Verlust für einen 12-Monatszeitraum ohne Anrechnung einer Bonitätsprämie berechnet. Grund-
lage dieser Berechnung waren insbesondere die mit unseren Ratingverfahren auf Grundlage der Ver-
gangenheit ermittelten Ausfallwahrscheinlichkeiten der Kreditnehmer für einen 12-Monatszeitraum 
und die im Rahmen der Kreditprozesse bewerteten Sicherheiten. Adressen, die im Rahmen der inter-
nen Risikosteuerung im Hinblick auf einen Ausfall als risikolos betrachten werden, wurden auch für 
die handelsbilanzielle Betrachtung ausgeschlossen. Die im Rahmen der Berechnung der Pauschal-
wertberichtigung verwendeten Parameter spiegeln nach unserer Einschätzung die Risikosituation 
zum Abschlussstichtag ausreichend wider.  
 
Wir haben als Voraussetzung für die Anwendung der Bewertungsvereinfachung im Rahmen der Kre-
ditvergabepraxis sichergestellt, dass die Konditionenvereinbarung bei Kreditausreichung unter Be-
rücksichtigung einer risikoadäquaten Bonitätsprämie erfolgt, deren Höhe sich an dem erwarteten 
Verlust über die Restlaufzeit orientiert. Diese Ausgeglichenheitsannahme haben wir zum Bilanz-
stichtag überprüft. Dabei haben wir auch im Rahmen eines Stichtagsvergleichs die Entwicklung des 
mit CreditPortfolioView für die Restlaufzeit berechneten erwarteten Verlusts des Portfolios (sog. 
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Lifetime Expected Loss) analysiert. Die Grundlagen der Berechnungen entsprechen im Wesentlichen 
der Ermittlung des erwarteten Verlusts für einen 12-Monatszeitraum. Danach kann die Ausgegli-
chenheit weiter angenommen werden.  
 
Der Ausweis der Pauschalwertberichtigungen erfolgt als Risikovorsorge zu den Forderungen an Kun-
den (Aktivposten 4) und den Forderungen an Kreditinstitute (Aktivposten 3). Die für Eventualver-
bindlichkeiten sowie unwiderrufliche Kreditzusagen ermittelten Pauschalwertberichtigungen wer-
den an den Unterstrichpositionen abgesetzt und als Risikovorsorge/pauschale Rückstellungen in 
den anderen Rückstellungen (Passivposten 7c) ausgewiesen. Für widerrufliche Kreditzusagen erfolgt 
allein der Ausweis als Risikovorsorge/pauschale Rückstellungen in den anderen Rückstellungen 
(Passivposten 7c). 

Mit Blick auf die derzeitige konjunkturelle Lage und deren mögliche Auswirkungen auf die Kreditrisi-
ken, haben wir aus kaufmännischer Vorsicht auf eine nach dem Ergebnis unserer Berechnung mögli-
che Minderung der Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,49 Mio. EUR verzichtet und den höheren 
Vorjahresbetrag angesetzt.  

Zusätzlich besteht Vorsorge für die besonderen Risiken des Geschäftszweigs der Kreditinstitute. 

Von Kunden im Zusammenhang mit der vorzeitigen Anpassung von Festzinsvereinbarungen an das 
aktuelle Marktzinsniveau erhaltene Ausgleichsbeträge wurden - wie Vorfälligkeitsentgelte - unmit-
telbar in voller Höhe erfolgswirksam vereinnahmt. 

Wertpapiere 

Die Zuordnung von Wertpapieren zur Liquiditätsreserve (Umlaufvermögen) oder zum Anlagevermö-
gen haben wir im Geschäftsjahr nicht geändert.  

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere sowie Aktien und andere nicht fest-
verzinsliche Wertpapiere der Liquiditätsreserve (Umlaufvermögen) sind mit ihren Anschaffungskos-
ten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips und des Wertaufholungsgebots bilanziert.  

Anschaffungskosten von Wertpapieren, die aus mehreren Erwerbsvorgängen resultieren, wurden auf 
Basis des Durchschnittspreises ermittelt. 

Wertpapiere, die dazu bestimmt wurden, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen (Anlagevermö-
gen), wurden nur dann auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben, wenn von einer vo-
raussichtlich dauernden Wertminderung auszugehen ist (gemildertes Niederstwertprinzip).  

Von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung gehen wir bei Schuldverschreibungen aus, 
wenn sich zum Bilanzstichtag abzeichnet, dass vertragsgemäße Leistungen nicht oder nicht in dem 
zum Erwerbszeitpunkt erwarteten Umfang erbracht werden. Zur Beurteilung haben wir aktuelle Boni-
tätsbeurteilungen herangezogen. Unabhängig davon sind Wertminderungen von Schuldverschrei-
bungen bis zum Rückzahlungswert stets dauerhaft, soweit sie auf die Verkürzung der Restlaufzeit 
zurückzuführen sind.  

Soweit für die Wertpapiere ein aktiver Markt bestand, wurde der Marktpreis für die Bewertung heran-
gezogen. Für die Abgrenzung, ob ein aktiver Markt vorliegt, haben wir die Kriterien zugrunde gelegt, 
die in § 2 Abs. 23 WpHG für die Abgrenzung eines liquiden von einem illiquiden Markt festgelegt 
wurden. Auf Basis dieser Abgrenzungskriterien liegen für die festverzinslichen Wertpapiere nahezu 
vollständig nicht aktive Märkte vor.  

In den Fällen, in denen wir nicht von einem aktiven Markt ausgehen konnten, haben wir die Bewer-
tung anhand von Kursen des Kursinformationsanbieters London Stock Exchange Group Pricing Ser-
vices vorgenommen, auf die unser bestandsführendes System Simcorp Dimension (SCD) zurück-
greift. Dieser Kursermittlung liegt ein Discounted Cashflow-Modell unter Verwendung laufzeit- und 
risikoadäquater Zinssätze zugrunde. 
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Für Anteile an Investmentvermögen haben wir als beizulegenden Wert den Rücknahmepreis ange-
setzt.  

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen  

Anteile an verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis be-
steht, werden mit den Anschaffungskosten bzw. zum beizulegenden Wert bilanziert. Abschreibungen 
auf den niedrigeren beizulegenden Wert werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vor-
genommen.  

Die Beteiligungsbewertung erfolgt grundsätzlich auf Basis der Vorgaben des IDW RS HFA 10 nach 
dem Ertragswertverfahren. Andere Bewertungsmethoden kommen dann zum Einsatz, wenn die Art 
bzw. der betragliche Umfang der Beteiligung dies rechtfertigen.  

Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 

Die immateriellen Anlagewerte und die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um 
planmäßige Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, bilanziert. 

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 250 EUR werden aus Vereinfa-
chungsgründen sofort als Sachaufwand erfasst. Bei Anschaffungskosten von mehr als 250 EUR bis 
800 EUR werden diese Vermögensgegenstände im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrie-
ben.  

Die Gebäude werden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Für Bauten auf 
fremdem Grund und Boden wird die für das Gebäude geltende Nutzungsdauer zugrunde gelegt.  

Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Betriebsvorrichtungen werden 
linear abgeschrieben. Im Jahr der Anschaffung wird die zeitanteilige Jahresabschreibung verrechnet.  

Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. Agien und Disagien werden in Rech-
nungsabgrenzungsposten eingestellt und zeitanteilig verteilt. 

Verbindlichkeiten aus über mehreren Jahrzehnten umsatzlosen Sparkonten werden bilanziell aufge-
löst. Die Sparkasse geht davon aus, dass diese mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
nicht erfüllt werden müssen. Zugrundeliegende bestehende Rechtsansprüche der Kunden auf Aus-
zahlung der Guthaben sind hiervon unberührt. 

Rückstellungen 

Die Rückstellungen werden in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet, der nach vernünf-
tiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und 
ungewissen Verpflichtungen. Hierzu haben wir eine Einschätzung vorgenommen, ob dem Grunde 
nach rückstellungspflichtige Tatbestände vorliegen und ob nach aktuellen Erkenntnissen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eine Inanspruchnahme zu erwarten ist. Bei der Beurteilung von Rechtsrisiken ha-
ben wir die aktuelle Rechtsprechung berücksichtigt. 

Beim erstmaligen Ansatz von Rückstellungen wird der diskontierte Erfüllungsbetrag in einer Summe 
erfasst (Nettomethode). 

Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger werden nicht 
abgezinst. Die übrigen Rückstellungen werden gemäß § 253 Abs. 2 HGB mit dem der Restlaufzeit 
entsprechenden Zinssatz der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) abgezinst. Bei der 
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Ermittlung der Rückstellungen und den damit in Zusammenhang stehenden Erträgen und Aufwen-
dungen haben wir unterstellt, dass eine Änderung des Abzinsungssatzes erst zum Ende der Periode 
eintritt. Entsprechendes gilt für eine Veränderung des Verpflichtungsumfangs bzw. des zweckent-
sprechenden Verbrauchs. 

Erfolge aus der Änderung des Abzinsungssatzes zwischen zwei Abschlussstichtagen werden für 
Rückstellungen aus dem Bankgeschäft im Zinsergebnis ausgewiesen. Aufzinsungseffekte weisen wir 
unter den Zinsaufwendungen für Rückstellungen aus dem Bankgeschäft und im sonstigen betriebli-
chen Aufwand für Rückstellungen aus dem Nichtbankgeschäft aus. 

Die Pensionsrückstellungen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf der 
Grundlage der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Heubeck entsprechend dem Teilwertverfahren ermit-
telt. Dabei werden künftige jährliche Lohn- und Gehaltssteigerungen von 3,00 % sowie Rentenstei-
gerungen von 2,50 % unterstellt. Bereits bekannte Steigerungen für das Jahr 2025 sind in der Be-
messungsgrundlage berücksichtigt. Für Rentenanpassungen, die den noch ausstehenden beamten-
rechtlichen Regelungen des Landes NRW folgen, wurde für das Jahr 2025 eine pauschale Steigerung 
von 2,50 % angenommen. Der Berechnung der Pensionsrückstellungen wurde ein vom Pensionsgut-
achter auf das Jahresende 2024 prognostizierter Durchschnittszinssatz von 1,90 %, der sich bei ei-
ner angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt, zugrunde gelegt. Die Ermittlung dieses 
durchschnittlichen Zinssatzes basiert auf einem Betrachtungszeitraum von zehn Jahren. 

Altersteilzeitverträge wurden in der Vergangenheit auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes, des 
Tarifvertrags zur Regelung der Altersteilzeit und ergänzender betrieblicher Vereinbarungen abge-
schlossen. Bei den hierfür gebildeten Rückstellungen werden künftige Lohn- und Gehaltssteigerun-
gen von 3,00 % angenommen. Die Restlaufzeit der Verträge beträgt bis zu 3,1 Jahre. Die durch-
schnittliche Restlaufzeit der Verträge beträgt 1,2 Jahre. Die Abzinsung erfolgt mit dem Zinssatz, der 
sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren im Sinne des § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB 
ergibt.   

Die Rückstellungen für in diesem Zusammenhang bestehende finanzielle Aufstockungsverpflichtun-
gen, die wirtschaftlich den Charakter von Abfindungen haben, wurden zu Lasten des sonstigen be-
trieblichen Aufwands gebildet. 

Zinsanpassung bei Prämiensparverträgen 

Der BGH hat mit Urteil vom 6. Oktober 2021 (XI ZR 234/20) über die Revision im Musterfeststellungs-
verfahren zu Zinsanpassungsklauseln bei Prämiensparverträgen entschieden. Gegenstand des Ver-
fahrens war im Kern die Frage, wie der während der typischerweise längeren Laufzeit dieser von vie-
len Banken und Sparkassen angebotenen Verträge veränderliche Zinssatz für die laufende Verzin-
sung zu berechnen ist. Vertragliche Regelungen mit dem Kunden, die eine Festlegung im Ermessen 
des Kreditinstituts vorsehen, sind unzulässig. Im Sinne einer einvernehmlichen Lösung haben wir 
einer großen Zahl von Kunden angeboten, eventuelle Ansprüche im Wege eines Vergleichs zu regu-
lieren.�

Die bilanziellen Folgen des Urteils haben wir bereits in den Jahresabschlüssen 2021 bis 2023 be-
rücksichtigt. Im Jahr 2024 wurde die Rückstellung fortgeschrieben. Veränderungen der Rückstellung 
ergaben sich im Wesentlichen im Zusammenhang mit einer zweckentsprechenden Verwendung so-
wie der Verjährung von Ansprüchen. 

Derivate 

Die Sparkasse setzt Derivate im Wesentlichen im Rahmen der Zinsbuchsteuerung ein. Sie wurden in 
die verlustfreie Bewertung des Bankbuchs (Zinsbuchs) einbezogen. 

Derivate, die weder in die verlustfreie Bewertung des Bankbuches bzw. in Bewertungseinheiten nach 
§ 254 HGB einbezogen wurden, noch Bestandteil des Handelsbestands sind, halten wir nicht.  
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Die laufenden Zinszahlungen aus Zinsswapgeschäften sowie die entsprechenden Zinsabgrenzungen 
werden je Zinsswap saldiert ausgewiesen. 

Kreditderivate halten wir sowohl in der Position des Sicherungsnehmers als auch als Sicherungsge-
ber im Rahmen von Kreditbaskettransaktionen. Dabei handelt es sich um in emittierte Credit Linked 
Notes eingebettete Credit Default Swaps. Als Sicherungsnehmer haben wir die Sicherungswirkung 
des Credit Default Swaps im Hinblick auf die vertraglichen Vereinbarungen und unsere Halteabsicht 
bis zur Fälligkeit bei der Bewertung der gesicherten Geschäfte berücksichtigt. In der Position des Si-
cherungsgebers gehaltene Kreditderivate behandeln wir aufgrund des vereinbarten Sicherungs-
zwecks (Ausfallrisiko) und unserer Dauerhalteabsicht als gestellte Kreditsicherheit. Die Bilanzierung 
und Bewertung erfolgt nach den für das Bürgschafts- und Garantiekreditgeschäft geltenden Regeln. 
Verbindlichkeitsrückstellungen für eine mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwartende Inanspruch-
nahme haben wir gebildet. Den Nominalbetrag dieser Kreditderivate haben wir - ggf. gekürzt um ge-
bildete Rückstellungen - unter der Bilanz als Eventualverbindlichkeit (Bilanzvermerk) angegeben. 

Bewertung des zinsbezogenen Bankbuchs (Zinsbuch) 

Zinsbezogene Finanzinstrumente (einschließlich Derivate) unseres Bankbuchs (Zinsbuchs) haben wir 
auf der Grundlage der vom IDW veröffentlichten Stellungnahme zur Rechnungslegung RS BFA 3 un-
ter Berücksichtigung des fachlichen Hinweises des IDW vom 29. November 2022 im Rahmen einer 
barwertigen Berechnung untersucht. Das Bankbuch umfasst - entsprechend dem internen Risikoma-
nagement - alle bilanziellen und außerbilanziellen zinsbezogenen Finanzinstrumente außerhalb des 
Handelsbestands mit vergleichbarer maximaler Zinsbindungsdauer. Bei der Beurteilung wird die 
Summe der Barwerte aller zinsbezogenen Finanzinstrumente deren Buchwerten gegenübergestellt. 
Der Saldo wird um die voraussichtlich noch für die Verwaltung des Bankbuchs erforderlichen Auf-
wendungen gemindert. Die Ermittlung der Barwerte erfolgt auf Basis der zukünftigen Zahlungs-
ströme des Bankbuchs, abgezinst mit der Zinsstrukturkurve für Zinsswapgeschäfte unter Banken am 
Abschlussstichtag. Des Weiteren wurden Risikokosten sowie der Refinanzierungsaufschlag zur 
Schließung von Laufzeitinkongruenzen in Abzug gebracht. Die Ermittlung des Aufschlags erfolgt auf 
Grundlage der individuellen Refinanzierungskosten der Sparkasse. Bei der Bemessung der Verwal-
tungskosten wurden sogenannte Overheadkosten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
einbezogen. 

Ein Verpflichtungsüberschuss besteht nach unseren Berechnungen nicht, so dass die Bildung einer 
Rückstellung nicht erforderlich war. 

 
Zum 31.12.2024 erfüllen alle Zinsswapgeschäfte hinsichtlich ihrer gesamten (Rest-)Laufzeit die Vo-
raussetzungen für eine Einbeziehung in das Bankbuch. Wir haben im Jahr 2015 von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, bis dahin einzeln bewertete Geschäfte in das Bankbuch umzuwidmen. Bei den 
Buchwerten handelt es sich um Rückstellungen, die bis zum 31.12.2015 im Rahmen der imparitäti-
schen Einzelbewertung gebildet wurden. Die Buchwerte führen wir fort, vermindert um eine gleich-
mäßige, erfolgswirksame Auflösung ab dem Jahr 2016 über einen Zeitraum von zehn Jahren. 

Währungsumrechnung 

Nicht dem Handelsbestand zugeordnete und nicht in Bewertungseinheiten gemäß § 254 HGB aufge-
nommene, auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten so-
wie am Bilanzstichtag nicht abgewickelte Kassageschäfte sind mit dem Devisenkassamittelkurs am 
Bilanzstichtag in EUR umgerechnet.  

Unsere Fremdwährungsbestände sind besonders gedeckt. Von einer besonderen Deckung gehen wir 
aus, wenn das Wechselkursänderungsrisiko durch sich betragsmäßig entsprechende Geschäfte oder 
Gruppen von Geschäften einer Währung ausgeschlossen wird. Bei den besonders gedeckten Ge-
schäften handelt es sich um Währungspositionen, die durch gegenläufige Geschäfte mit Kreditinsti-
tuten gedeckt sind. 
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Die Aufwendungen und Erträge von besonders gedeckten Geschäften wurden je Währung saldiert 
und in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. den sons-
tigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. 

Der Gesamtbetrag der auf fremde Währung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkei-
ten (einschließlich der Eventualverbindlichkeiten) beträgt 4.428,7 TEUR bzw. 6.342,6 TEUR. 
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C. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 

Aktiva 3 – Forderungen an Kreditinstitute 

In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2024 
TEUR 

31.12.2023 
TEUR 

Forderungen an  
die eigene Girozentrale 

17.827,9 22.420,9 

 

Aktiva 4 – Forderungen an Kunden 

In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2024 
TEUR 

31.12.2023 
TEUR 

Forderungen an Unternehmen,  
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

4.800,00 4.800,00 

Aktiva 5 – Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 

In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2024 
TEUR 

31.12.2023 
TEUR 

Beträge, die bis zum 31.12 (Folgejahr)  
fällig werden 

26.043,5 30.280,8 

Von den in diesem Posten enthaltenen börsenfähigen Wertpapieren sind: 

 
31.12.2024 

TEUR 

börsennotiert 127.574,9 

nicht börsennotiert 24.152,9 

 

 

Die nachfolgende Darstellung dient dazu, zusätzliche Informationen zur Bilanzierung und Bewertung 
unseres Wertpapierbestandes zu vermitteln: 
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Art der Anlage: 
 

Buchwerte: 
Mio. EUR 

Zeitwerte: 
Mio. EUR 

Buchwerte: 
Vorjahr Mio. EUR 

Bankschuldverschreibung  
 
davon Anlagevermögen 
 
dv. Buchwert>Zeitwert (Anlage) 

28,1 

28,1 

13,0 

 

 

 

12,5 

30,9 

 

Anleihen anderer Emittenten 
 
davon Anlagevermögen 
 
dv. Buchwert>Zeitwert (Anlage) 

14,8 

14,8 

9,8 

 

 

 

9,5 

9,8 

 

Länderanleihen 
 
davon Anlagevermögen 
 
dv. Buchwert>Zeitwert (Anlage) 

86,6 

81,6 

52,0 

 

 

 

50,7 

87,6 

 

Staatsanleihen Eurozone 
 
davon Anlagevermögen 
 
dv. Buchwert>Zeitwert (Anlage) 
 

3,1 

3,1 

0 

 

   

0 

6,1 

Kreditbaskets 
 
davon Anlagevermögen 
 
dv. Buchwert>Zeitwert (Anlage) 
 

19,2 

19,2 

16,2 

 

 

16,1 

19,5 

 
 

Der Buchwert der im Anlagevermögen gehaltenen Schuldverschreibungen liegt bei 146,7 Mio. EUR. 

Nicht mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet sind insgesamt Wertpapiere des Anlagever-
mögens mit Buchwerten von zusammen 90,9 Mio. EUR und beizulegenden Zeitwerten von zusam-
men 88,9 Mio. EUR. 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage Anlagenspiegel dargestellt. 
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Für die zum Bilanzstichtag dem Anlagevermögen zugeordneten Wertpapiere sind Dauerhaltefähig-
keit und Dauerhalteabsicht weiterhin gegeben.  

Im Zusammenhang mit der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben wir dar-
gelegt, unter welchen Voraussetzungen wir von einer dauernden bzw. nur vorübergehenden Wert-
minderung ausgehen. Bei den Wertpapieren, die nicht mit dem beizulegenden (Zeit-)Wert bewertet 
wurden, ist nach derzeitiger Erkenntnis damit zu rechnen, dass die vertragsgemäßen Leistungen in 
vollem Umfang erbracht werden. 
 
 

Aktiva 6 – Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 

 

In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2024 
TEUR 

31.12.2023 
TEUR 

Sondervermögen im Sinne § 1 Absatz 10 des    
Kapitalanlagegesetzbuches 

       144.529,7 139.308,3 

Alleinige Anteilsinhaberin ist die Stadtsparkasse Remscheid. Die Anteilsscheine sind nur mit Zustim-
mung der Gesellschaft übertragbar. Die Sparkasse kann Sachauskehrung der Vermögenswerte ver-
langen. Eine tägliche Rückgabe der Anteile ist möglich. Ausschüttungen aus dem Fonds erfolgen 
grundsätzlich nach Ablauf des Fondsgeschäftsjahres, das nicht mit dem Kalenderjahr identisch ist. 
Im Geschäftsjahr 2024 des Fonds betrug der ordentliche Gesamtertrag TEUR 4.048,4. Daraus er-
folgte eine Ausschüttung in Höhe von TEUR 1.500,0. 

Der Spezialfonds der Stadtsparkasse Remscheid besteht aus einem Masterfonds, der sich in die fol-
genden drei Segmentfonds untergliedert:  

 31.12.2024 
TEUR 

 

Publikumsfonds-SFonds 56.441,1  

Multi-Asset-Select-SFonds 50.639,3  

Corporates-SFonds 37.449,3  

Die Anlagerichtlinien sehen vor, dass im Segment Unternehmensanleihen (incl. Multi-Asset-Select-
SFonds) in Werte mit einem Rating (Moody´s) von mindestens Baa3 bzw. (Standard & Poor´s) von 
mindestens BBB- investiert werden darf. Im Segment Publikumsfonds kann gemäß den Anlagerichtli-
nien auch in Investmentfonds mit High Yield Anlagen und einem niedrigeren Rating investiert wer-
den. Die Segmentfonds „Publikumsfonds-SFonds“ und „Corporates-SFonds“ können Derivate sowohl 
zu Absicherungszwecken als auch als Investitionsersatz einsetzen. 

Die Anteile an dem Investmentvermögen sind vollständig der Liquiditätsreserve zugeordnet. 
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Aktiva 7 – Beteiligungen 

Angaben zu Unternehmen im Sinne von § 271 Abs. 1 HGB soweit diese nicht von untergeordneter 
Bedeutung sind: 

Name  Sitz Anteil am Kapital 
in % 

Eigenkapital 
Mio. EUR 

Jahresergebnis 
Mio. EUR* 

Rheinischer Spar-
kassen- und Giro-
verband 

Düsseldorf 0,9575 935,3 
(31.12.2023) 

k. A. 

     

Erwerbsgesell-
schaft der  
S-Finanzgruppe 
mbH & Co. KG  

Neuhardenberg 0,1831 2.650,3 
(31.12.2023) 

k. A. 

    
 

RSL Rheinische 

Sparkassen Lea-

sing Beteiligungs-

gesellschaft mbH & 

Co. KG  

Düsseldorf 1,49235 114,5 

(30.09.2023) 

 
7,0 

    
 

*Angabe nur, soweit Veröffentlichung erfolgt ist. 

 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage Anlagenspiegel dargestellt. 
�  
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Aktiva 8 – Verbundene Unternehmen 

Angaben zu Unternehmen im Sinne von § 271 Abs. 2 HGB, soweit diese nicht von untergeordneter 
Bedeutung sind: 

Name  Sitz Anteil am Kapital 
in % 

Eigenkapital 
TEUR 

Jahresergebnis 
TEUR 

Bonum GmbH & Co KG Remscheid 100 18,5 0,1 

 
  

(31.12.2024)¹ 
 

(31.12.2024) 

 
  

17,9 0,1 

 
 

 
 (31.12.2023)² (31.12.2023) 

 

¹ Zwischenbilanz zum 31.12.2024 
² Testierter Jahresabschluss 

Im Hinblick auf die untergeordnete Bedeutung der Tochterunternehmen für die Beurteilung der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Sparkasse wurde auf die Aufstellung eines Konzernabschlus-
ses gemäß § 296 Abs. 2 HGB verzichtet. 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage Anlagenspiegel dargestellt. 

Aktiva 9 – Treuhandvermögen 

Das Treuhandvermögen betrifft in voller Höhe die Forderungen an Kunden.  

Beim Treuhandvermögen handelt es sich um: 

 31.12.2024 
TEUR 

Forderungen an Kunden 5.764,9 

 Aktiva 11 – Immaterielle Anlagewerte 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage Anlagenspiegel dargestellt. 

Aktiva 12 – Sachanlagen 

In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2024 TEUR 

Im Rahmen der eigenen Tätigkeit genutzte 
Grundstücke und Gebäude 

2.706,5 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 561,7 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage Anlagenspiegel dargestellt. 
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Aktiva 14 – Rechnungsabgrenzungsposten 

In den Rechnungsabgrenzungsposten sind enthalten: 

 31.12.2024 31.12.2023 

 TEUR TEUR 

Unterschiedsbetrag zwischen Rückzahlungsbetrag 
und niedrigerem Ausgabebetrag bei Verbindlich-
keiten  

5,1 7,4 
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Passiva 1 – Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2024 
TEUR 

31.12.2023 
TEUR 

Verbindlichkeiten gegenüber  
der eigenen Girozentrale 

0,3 76,1 

Für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Vermögensgegenstände in Höhe von 
56.885,8 TEUR als Sicherheit übertragen worden.  

Passiva 2 – Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 

In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2024 
TEUR 

31.12.2023 
TEUR 

Verbindlichkeiten gegenüber  
verbundenen Unternehmen 

1.701,6 1.390,8 

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit 
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

- 129,1 

Passiva 4 – Treuhandverbindlichkeiten 

Bei den Treuhandverbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
(5.764,9 TEUR). 

Passiva 6 – Rechnungsabgrenzungsposten 

In den Rechnungsabgrenzungsposten sind enthalten: 

 31.12.2024 31.12.2023 

 TEUR TEUR 

Unterschiedsbetrag 
zwischen Nennbetrag 
und niedrigerem Aus-
zahlungsbetrag von 
Forderungen 

112,0 137,4 

Passiva 7 – Rückstellungen 

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen für Altersversorgungsverpflich-
tungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergange-
nen zehn Geschäftsjahren und deren Ansatz nach Maßgabe des durchschnittlichen Marktzinssatzes 
aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ist erstmals negativ und beträgt zum 31. Dezem-
ber 2024 130,4 TEUR.  
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Passiva 9 – Nachrangige Verbindlichkeiten 

Die nachrangigen Verbindlichkeiten von insgesamt 23.550,1 TEUR, die im Einzelfall 10 % des Ge-
samtbetrags der nachrangigen Verbindlichkeiten nicht übersteigen, haben eine Durchschnittsver-
zinsung von 1,65 % und eine ursprüngliche Laufzeit von 6 bis 15 Jahren; davon werden in dem Jahr, 
das auf den Bilanzstichtag folgt, 2.203,0 TEUR fällig. 

Für die in dieser Position ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind im Geschäftsjahr Aufwendungen in 
Höhe von 389,5 TEUR angefallen.  

Die von der Sparkasse eingegangenen nachrangigen Verbindlichkeiten können im Falle der Insol-
venz oder der Liquidation der Sparkasse erst nach Befriedigung aller nicht nachrangigen Gläubiger 
zurückerstattet werden. Sie sind für beide Vertragsparteien während der Laufzeit unkündbar. 

Erläuterungen zu den Posten unter dem Bilanzstrich 

Eventualverbindlichkeiten 

In den unter dem Bilanzstrich ausgewiesenen Eventualverbindlichkeiten sind folgende nicht unwe-
sentliche Einzelposten enthalten: 

 31.12.2024 
TEUR 

Credit Default Swaps 17.675,2 

 

 

In diesem Posten werden übernommene Bürgschaften und Gewährleistungsverträge erfasst. Auf Ba-
sis der regelmäßigen Bonitätsbeurteilungen im Rahmen unserer Kreditrisikomanagementprozesse 
gehen wir für die hier ausgewiesenen Beträge davon aus, dass sie nicht zu einer wirtschaftlichen Be-
lastung der Sparkasse führen werden. Sofern dies im Einzelfall nicht mit überwiegender Wahrschein-
lichkeit ausgeschlossen werden kann, haben wir ausreichende Risikovorsorge gebildet. Sie ist vom 
Gesamtbetrag der Eventualverbindlichkeiten abgesetzt worden. 

Andere Verpflichtungen 

Die unter diesem Posten ausgewiesenen unwiderruflichen Kreditzusagen werden im Rahmen unse-
rer Kreditvergabeprozesse herausgelegt. Auf dieser Grundlage sind wir der Auffassung, dass unsere 
Kunden voraussichtlich in der Lage sein werden, ihre vertraglichen Verpflichtungen nach der Aus-
zahlung zu erfüllen. 

Abweichend vom Vorjahr wurden in die Angabe der unwiderruflichen Kreditzusagen (Posten 2c) auch 
unbefristete Kreditlinien, die unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Monaten kündbar 
sind, in Höhe von 2.083,7 TEUR (Vorjahr 0,0 TEUR) einbezogen. 
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D. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

Gewinn- und Verlustrechnung 1 – Zinserträge 

In diesem Posten sind periodenfremde Erträge in Höhe von 139,0 TEUR enthalten, die überwiegend 
aus Vorfälligkeitsentschädigungen resultieren. 

Gewinn- und Verlustrechnung 5 – Provisionserträge 

In diesem Posten sind periodenfremde Erträge in Höhe von 68,9 TEUR enthalten, die aus Vorjahren 
resultieren.  

Gewinn- und Verlustrechnung 8 – Sonstige betriebliche Erträge 

In diesem Posten sind enthalten: 

 TEUR 

Erträge aus der Bewertung und Veräuße-
rung von Geschäften mit Derivaten und 
strukturierten Produkten 

651,5 

Auflösung sonstiger Rückstellungen 500,7 

 

Vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesgerichtshofes vom 14. Mai 2019 haben wir gemäß  
Nr. 26 Abs. 1 AGB-Sparkassen unbefristete Prämiensparverträge, die die höchste Prämienstufe er-
reicht haben, gekündigt. Hieraus ergibt sich eine Auflösung der Rückstellungen für Prämiensparver-
träge von 6,5 TEUR, die in diesem Posten enthalten sind. 

Gewinn- und Verlustrechnung 10 – Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 

In diesem Posten sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 249,2 TEUR enthalten, die aus 
Vorjahren resultieren.  

Gewinn- und Verlustrechnung 23 – Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

In diesem Posten sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 973,6 TEUR  und periodenfremde 
Erträge in Höhe von 41,1 TEUR enthalten, die aus Nachzahlungen bzw. Erstattungen für Vorjahre re-
sultieren.  
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E. SONSTIGE ANGABEN 

Fristengliederung (in TEUR) 

 mit einer Restlaufzeit von  

 

 
bis drei 
Monate 

 
mehr als 
drei Monate 
bis ein Jahr 

 
mehr als ein 
Jahr bis fünf 
Jahre 

 
mehr als 
fünf Jahre 

 
mit unbe-
stimmter 
Laufzeit 

im Jahr 
2025 
fällig 

Aktivposten       

3. Forderungen an Kreditin- 
stitute 
  

      

b) andere Forderungen 
(ohne Bausparguthaben) 

--- 20.000 14.985  --- --- 

4. Forderungen an Kunden 25.268 66.172 318.681 636.234 35.990 --- 

5. Schuldverschreibungen und 
andere festverzinsliche 
Wertpapiere --- --- --- --- --- 26.043 

Passivposten       

1. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten       

b) mit vereinbarter Laufzeit 
oder Kündigungsfrist 

1.761 5.131 39.482 37.928 --- --- 

2. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden 

      

a) Spareinlagen        

ab) mit vereinbarter Kün-
digungsfrist von mehr 
als drei Monaten 

168 20.859 157 --- --- --- 

b) andere Verbindlichkeiten       

bb) mit vereinbarter 
Laufzeit oder 
Kündigungsfrist 

33.817 60.734 31.113 5.180 --- --- 

3. Verbriefte Verbindlichkeiten       

a) begebene 
Schuldverschreibungen 

--- --- --- --- --- 3.100 

       

Anteilige Zinsen werden nach § 11 Satz 3 RechKredV nicht in die Fristengliederung einbezogen.  
�  
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Latente Steuern 

Aus den in § 274 HGB genannten Sachverhalten resultieren latente Steuerbe- und Steuerentlas-
tungseffekte. Wir haben diese Effekte auf der Basis eines Körperschaftsteuersatzes (inklusive Solida-
ritätszuschlag) von 15,83 % und eines Gewerbesteuersatzes von 17,15 % unter Zugrundelegung 
des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 18 ermittelt. Aktive und passive latente Steuern ha-
ben wir verrechnet. 

Die aktiven latenten Steuern resultieren im Wesentlichen aus unterschiedlichen Wertansätzen der 
Positionen: Forderungen an Kunden, Sachanlagen und Rückstellungen.  

Saldiert ergibt sich ein Überhang aktiver latenter Steuern, für den das Aktivierungswahlrecht nicht 
genutzt wurde. 
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Derivative Finanzinstrumente 

Die Sparkasse hat im Rahmen der Sicherung bzw. Steuerung von Zinsänderungsrisiken Terminge-
schäfte als Deckungsgeschäfte abgeschlossen. Die am Bilanzstichtag noch nicht abgewickelten Ter-
mingeschäfte verteilen sich auf Zinsswaps. 

Die am Bilanzstichtag noch nicht abgewickelten Termingeschäfte ergeben sich aus der nachstehen-
den Tabelle der nicht zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten derivativen Finanzinstrumente. 

 

 Nominalbeträge 
 

in Mio. EUR 

Beizulegende Zeit-
werte¹  

in Mio. EUR 

Buchwerte 
 

in Mio. EUR 

 
nach Restlaufzeiten 

Insge-
samt 

  
 

Options-
prämie/ 

up-front-
payment 

Rückstellung (P7) 
Bis 

1 Jahr 
1-5 

Jahre 
> 5 

Jahre 

 
Markt-
preis 

Preis nach 
Bewer-
tungsme-
thode 

 

Zins-/zinsindex- 
bezogene Geschäfte 

        

Termingeschäfte         

 Zinsswaps  20,0 100,0 120,0  -8,1  0,65 

 Summe  20,0 100,0 120,0  -8,1  0,65 

 1) Negative Zeitwerte aus Sicht der Sparkasse werden mit Minus angegeben. 

Bei den aufgeführten derivativen Finanzinstrumenten entspricht der beizulegende Zeitwert bei ei-
nem aktiven Markt dem Marktpreis. Soweit kein aktiver Markt besteht, wurde der beizulegende Zeit-
wert anhand von Bewertungsmethoden ermittelt.  

Die im Rahmen der Steuerung von Zinsänderungsrisiken abgeschlossenen Zinsswapgeschäfte wur-
den in die verlustfreie Bewertung des Bankbuchs einbezogen und somit nicht einzeln bewertet. Für 
Zinsswaps wurden die Zeitwerte als Barwert zukünftiger Zinszahlungsströme ermittelt. Dabei fanden 
die am Markt beobachtbaren Zinssätze für Zinsswapgeschäfte per 31. Dezember 2024 Verwendung, 
die den Währungen der jeweiligen Geschäfte entsprechen.  

Bei den Kontrahenten der derivativen Finanzinstrumente handelt es sich ausschließlich um deutsche 
Kreditinstitute und die eigene Girozentrale. 

Nicht in der Bilanz enthaltene finanzielle Verpflichtungen 

Leistungszusage der Zusatzversorgungskasse 

Die Stadtsparkasse Remscheid hat ihren Beschäftigten Leistungen der betrieblichen Altersversor-
gung nach Maßgabe des „Tarifvertrags über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes - Altersvorsorge-TV-Kommunal (ATV-K)“ zugesagt. Für die Durchführung der Zu-
sage bedient sich die Sparkasse der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (im Folgenden: RZVK) und 
somit eines externen Versorgungsträgers. Der Rechtsanspruch der versorgungsberechtigten Mitar-
beiter zur Erfüllung des Leistungsanspruchs gemäß ATV-K richtet sich gegen die RZVK, während die 
Verpflichtung der Sparkasse ausschließlich darin besteht, der RZVK im Rahmen des mit ihr begrün-
deten Mitgliedschaftsverhältnisses (Gruppenversicherungsvertrag) die erforderlichen, satzungsmä-
ßig geforderten Finanzierungsmittel zur Verfügung zu stellen. Maßgeblich für die Höhe der Renten-
leistung ist die Summe der vom Beschäftigten bis zum Rentenbeginn erworbenen Versorgungs-
punkte, die auf Basis des jeweiligen versorgungspflichtigen Entgelts und des Alters der Beschäftig-
ten ermittelt werden. 
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Die RZVK finanziert die Versorgungsverpflichtungen im Abrechnungsverband I der Pflichtversiche-
rung im Umlageverfahren. Hierbei wird im Rahmen eines 100-jährigen, gleitenden Deckungsab-
schnitts ein Gesamtfinanzierungssatz bezogen auf die versorgungspflichtigen Entgelte der versi-
cherten Beschäftigten ermittelt. Die RZVK erhebt zur Deckung der im ehemaligen Gesamtversor-
gungssystem vor dem 01.01.2002 erworbenen Versorgungsansprüche ein Sanierungsgeld, das Teil 
des Gesamtfinanzierungssatzes ist. Der Gesamtfinanzierungssatz (einschl. Sanierungsgeld) beträgt 
derzeit 7,75 % des versorgungspflichtigen Entgelts; davon entfallen 4,25 % auf die Umlage. Der Fi-
nanzierungssatz ist im Jahr 2025 unverändert. 

Die Gesamtaufwendungen der Sparkasse für die Zusatzversorgung betrugen bei versorgungspflichti-
gen Entgelten von 14,6 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2024 1,1 Mio. EUR. 

Nach der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) in seinem Rechnungslegungsstandard IDW RS HFA 
30 vertretenen Rechtsauffassung begründet die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung 
bei einem externen Versorgungsträger wie der RZVK handelsrechtlich eine mittelbare Altersversor-
gungsverpflichtung. Die RZVK hat im Auftrag des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes im 
Namen und für Rechnung der Sparkasse den nach Rechtsauffassung des IDW zu ermittelnden Bar-
wert der auf die Sparkasse entfallenden Leistungsverpflichtungen zum 31. Dezember 2024 durch die 
Heubeck AG ermitteln lassen. Unabhängig davon, dass es sich beim Vermögen der RZVK im Abrech-
nungsverband I um Kollektivvermögen aller Mitglieder handelt (sogenanntes Puffervermögen, das 
dazu dient, den Finanzierungssatz im umlagefinanzierten Abrechnungsverband I der RZVK stabil zu 
halten), wird gemäß IDW RS HFA 30 für Zwecke der Angaben im Anhang nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB 
für die Sparkasse anteiliges Vermögen in Abzug gebracht. Auf dieser Basis beläuft sich der gemäß 
Art. 28 Abs. 2 EGHGB anzugebende Betrag für die Sparkasse auf 45,3 Mio. EUR. 

Die Bewertung der Verpflichtungen erfolgte durch die HEUBECK AG auf der Grundlage des Anwart-
schaftsbarwertverfahrens, wobei die Heubeck-Richttafeln 2018G (modifiziert im Hinblick auf die Be-
sonderheiten des Versichertenbestandes), ein Zinssatz von 1,90 % (durchschnittlicher Marktzinssatz 
der vergangenen zehn Geschäftsjahre, der auf Basis der einschlägigen Veröffentlichungen der Deut-
schen Bundesbank für Oktober 2024 auf den 31.12.2024 fortgeschrieben wurde) bei einer angenom-
menen Restlaufzeit von 15 Jahren (§ 253 Abs. 2 HGB) sowie eine Rentendynamik entsprechend der 
Satzung der RZVK von 1 % zugrunde gelegt wurden. Da es sich nicht um ein endgehaltsbezogenes 
Versorgungssystem handelt, ist ein Gehaltstrend nicht zu berücksichtigen. Die Daten des Versicher-
tenbestands zum 31.12.2024 liegen derzeit noch nicht vor, sodass auf den Versichertenbestand zum 
31.12.2023 abgestellt wurde. Anwartschaftszuwächse wurden auf der Grundlage der versorgungs-
pflichtigen Entgelte auf den 31.12.2024 hochgerechnet. 

Der gemäß Art. 28 Abs. 2 EGHGB anzugebende Betrag bezieht sich auf die Einstandspflicht der Spar-
kasse gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG, nach der diese für die Erfüllung der zugesagten Leistungen 
einzustehen hat (Subsidiärhaftung), sofern die RZVK die Leistungen nicht selbst erbringt. Hierfür lie-
gen gemäß einer aktuellen gutachterlichen Einschätzung des Verantwortlichen Aktuars keine An-
haltspunkte vor. Der verantwortliche Aktuar hat darüber hinaus die Gewährleistung der dauernden 
Erfüllbarkeit der Verpflichtungen der RZVK zum 31.12.2023 gemäß § 7 der Satzung der RZVK bestä-
tigt. Er hält somit die Annahmen zur Ermittlung des Gesamtfinanzierungssatzes für angemessen. 
Das im Abrechnungsverband I der Pflichtversicherung vorhandene Vermögen und die zukünftigen 
Ansprüche auf Zahlung von Umlagen und Sanierungsgeld reichen danach auf der Grundlage der An-
nahmen über die weitere Entwicklung des Vermögens und des Versichertenbestandes (einschließ-
lich Neuzugang) aus, um zu jedem Zeitpunkt die bestehenden Zahlungsverpflichtungen gegenüber 
den Versicherten zu erfüllen (versicherungsmathematisches Äquivalenzprinzip). 

Sicherungssystem der deutschen Sparkassenorganisation 

Die Sparkasse ist dem bundesweiten Sicherungssystem der deutschen Sparkassenorganisation an-
geschlossen, das elf regionale Sparkassen-Teilfonds durch einen überregionalen Ausgleich mitei-
nander verknüpft. Zwischen diesen und den Sicherungseinrichtungen der Landesbanken und Lan-
desbausparkassen besteht ein Haftungsverbund. Durch diese Verknüpfung steht im Stützungsfall 
das gesamte Sicherungsvolumen der Sparkassen-Finanzgruppe zur Verfügung.  
�  
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Das Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe, das von der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz (Ein-
SiG) amtlich anerkannt ist, besteht aus: 

1.� Freiwillige Institutssicherung 
Primäre Zielsetzung des Sicherungssystems ist es, die angehörenden Institute selbst zu 
schützen und bei diesen drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten abzu-
wenden. Auf diese Weise soll ein Entschädigungsfall vermieden und die Geschäftsbeziehung 
zum Kunden dauerhaft und ohne Einschränkungen fortgeführt werden. 

2.� Gesetzliche Einlagensicherung 
Das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe ist als Einlagensiche-
rungssystem nach EinSiG amtlich anerkannt. In der gesetzlichen Einlagensicherung haben 
die Kunden gegen das Sicherungssystem neben bestimmten Sonderfällen einen Anspruch 
auf Erstattung ihrer Einlagen bis zu 100 TEUR. Dieser gesetzliche Entschädigungsfall ist je-
doch eine reine Rückfalllösung für den Fall, dass die freiwillige Institutssicherung ausnahms-
weise einmal nicht greifen sollte. 

Die Sparkasse ist nach § 48 Abs. 2 Nr. 5 EinSiG verpflichtet, gegenüber dem RSGV und dem DSGV als 
Träger des als Einlagensicherungssystem anerkannten institutsbezogenen Sicherungssystems der 
Sparkassen-Finanzgruppe zu garantieren, dass die Jahres- und Sonderbeiträge sowie die Sonder-
zahlung geleistet werden. 

Für die Sparkasse beträgt das bis zum Jahr 2032 aufzubringende Beitragsvolumen 2,37 Mio. EUR. In 
dieser Höhe wurde eine Rückstellung gebildet. 

 
Indirekte Haftung für die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) 

Als ehemaliger Aktionär der WestLB AG ist der Rheinische Sparkassen- und Giroverband, Düsseldorf 
- RSGV - mit rd. 25,03 % an der „Erste Abwicklungsanstalt“ beteiligt. Auf diese Abwicklungsanstalt 
gemäß § 8a Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz (FMStFG) wurden in den Jahren 2009 und 2012 
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der ehemaligen WestLB AG zum Zwecke der Abwick-
lung übertragen.  

Der RSGV ist entsprechend seinem Anteil (25,03 %) verpflichtet, tatsächliche liquiditätswirksame 
Verluste der Abwicklungsanstalt, die nicht durch das Eigenkapital der Abwicklungsanstalt von  
3 Mrd. EUR und deren erzielte Erträge ausgeglichen werden können, bis zu einem Höchstbetrag von 
2,25 Mrd. EUR zu übernehmen. Bis zu einer auf den Höchstbetrag anzurechnenden Höhe von  
37,5 Mio. EUR besteht die Verpflichtung, bei Bedarf Eigenkapital zum Ausgleich bilanzieller Verluste 
zur Verfügung zu stellen. 

Auf die Sparkasse entfällt als Mitglied des RSGV eine anteilige indirekte Verpflichtung entsprechend 
ihrer Beteiligung am RSGV. Auf Basis derzeitiger Erkenntnisse ist für diese Verpflichtung im Jahres-
abschluss 2024 der Sparkasse keine Rückstellung zu bilden. 

Es besteht jedoch das Risiko, dass die Sparkasse während der Abwicklungsdauer entsprechend ih-
rem Anteil am RSGV aus ihrer indirekten Verpflichtung in Anspruch genommen wird. Die Sparkasse 
ist verpflichtet, über einen Zeitraum von 25 Jahren aus den Gewinnen des jeweiligen Geschäftsjahres 
jährlich eine bilanzielle Vorsorge zu treffen. Die Höhe der Vorsorge orientiert sich an unserer Beteili-
gungsquote am RSGV zum Zeitpunkt der Übernahme der indirekten Verpflichtung im Jahr 2009  
(1,1552%). Die Notwendigkeit einer weiteren bilanziellen Vorsorge wird vertragsgemäß von allen 
Beteiligten regelmäßig überprüft. Neben dem Erreichen eines Mindestvorsorgevolumens muss auf 
Basis des Abwicklungsplans der „Erste Abwicklungsanstalt“ erwartet werden, dass während der ge-
samten Abwicklungsdauer kein Verlustausgleich zu leisten ist. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Überprüfung im Jahr 2016 wurde die Dotierung der bilanzi-
ellen Vorsorge zum 31.12.2015 b. a. W. ausgesetzt. Die Voraussetzungen für die Aussetzung sind 
auch zum 31.12.2024 erfüllt. 
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Die bis zum 31.12.2014 gebildete bilanzielle Vorsorge von 5,2 Mio. EUR in Form der Dotierung des 
Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB bleibt von der Aussetzung unberührt. 
 

Abschlussprüferhonorar 

Im Geschäftsjahr wurden für den Abschlussprüfer folgende Honorare erfasst: 

 TEUR 

Abschlussprüferleistungen 300,8 

Andere Bestätigungsleistungen 40,2 

  

Gesamtbetrag 341,0 

Berichterstattung über die Bezüge der und andere Leistungen an Mitglieder des Vorstandes 

Für die Verträge mit den Mitgliedern des Vorstands ist der vom Verwaltungsrat gebildete Hauptaus-
schuss zuständig. Er orientiert sich dabei an den Empfehlungen der nordrhein-westfälischen Spar-
kassenverbände zu den Anstellungsbedingungen für Vorstandsmitglieder und Stellvertreter. 

Mit den Mitgliedern des Vorstands bestehen bis zu fünf Jahre befristete Dienstverträge. Neben den 
festen Bezügen (Grundgehalt und Allgemeine Zulage von 15 %) kann den Mitgliedern des Vorstands 
als variable Vergütung eine Leistungszulage von bis zu 15 % des Grundgehalts gewährt werden. Die 
Leistungszulage wird jährlich durch den Verwaltungsrat auf der Grundlage von vertraglich vereinbar-
ten Erfolgsfaktoren festgelegt. Auf die festen Gehaltsansprüche wird die Tarifentwicklung des öffent-
lichen Dienstes angewendet. 

 

 2024 

Vorstand Grundbetrag 

und Allge-

meine Zulage  

(erfolgsunab-

hängig) 

TEUR 

 

Leistungs- 

zulage 

(erfolgsabhän-

gig) 

TEUR 

 

Sonstige 

Vergütung 

TEUR 

 

Gesamt- 

vergütung 

TEUR 

Wellershaus, Michael 

Vorsitzender 

380,8 38,6 18,3 437,7 

Hardebeck, Peter 

Mitglied 

311,7 36,3 17,9 365,9 

Thelen, Herbert 

stv. Mitglied 

260,4 26,3 82,8 369,5 

Summe 952,9 101,2 119,0 1.173,1 

Die sonstigen Vergütungen betreffen im Wesentlichen die Sachbezüge aus der privaten Nutzung von 
Dienstfahrzeugen und für das ehemalige stellvertretende Vorstandsmitglied Herrn Thelen in Höhe 
von 65,1 TEUR die Beiträge für ein zusätzliches Alterseinkommen. 
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Im Falle einer Nichtverlängerung des Dienstvertrages hat Herr Michael Wellershaus Anspruch auf 
eine Abfindungszahlung in Höhe eines Jahresgehalts, sofern die Nichtverlängerung nicht von ihm zu 
vertreten ist. 

Im Falle der regulären Beendigung der Tätigkeit hat Herr Michael Wellershaus Anspruch auf  Ruhege-
haltszahlungen. Der Anspruch beträgt dann 55 % der festen Bezüge. Auf die Pensionsansprüche 
wird ab Beginn der Ruhegehaltszahlungen die Tarifentwicklung des öffentlichen Dienstes angewen-
det. 

Auf dieser Basis und unter der Annahme eines Eintritts in den Ruhestand mit Vollendung des 67. Le-
bensjahres bei Herrn Michael Wellershaus wurde der Barwert der Pensionsansprüche nach versiche-
rungsmathematischen Grundsätzen errechnet. 

 

Vorstand Im Jahr 2024 

der Pensions- 

rückstellung 

zugeführt 

TEUR 

Barwert der 

Pensions- 

ansprüche 

31.12.2024 

TEUR 

Wellershaus, Michael 

Vorsitzender 

486,5 4.144,5 

Summe 486,5 4.144,5 

 

Bezüge der Mitglieder der Aufsichtsgremien 

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats, des Bilanzprüfungsausschusses, des Hauptausschusses  und 
des Risikoausschusses der Sparkasse einschließlich lediglich beratender Teilnehmer wird ein Sit-
zungsgeld von 370 EUR (bis 12.03.2024 320 EUR) je Sitzung gezahlt; die Vorsitzenden erhalten je-
weils den doppelten Betrag.  Außerdem erhalten die ordentlichen Mitglieder des Verwaltungsrats für 
die Tätigkeit im Verwaltungsrat bzw. Risikoausschuss einen Pauschalbetrag von 1.500 EUR p.a.; die 
Vorsitzenden erhalten jeweils den doppelten Betrag und die stellvertretenden Vorsitzenden jeweils 
den 1,5-fachen Betrag. Erfolgsbezogene Anteile, Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung so-
wie Ansprüche bei vorzeitiger oder regulärer Beendigung der Tätigkeit bestehen nicht. 
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In Abhängigkeit von der Sitzungshäufigkeit und -teilnahme ergaben sich im Geschäftsjahr 2024  
folgende Bezüge der einzelnen Mitglieder der zuvor genannten Gremien: 
 

Name  TEUR Name  TEUR 

Lüttinger, Wolf 10,2 Edelhoff, York 4,5 

Friese, Kurt-Peter 6,2 Brehmer, Ilka 5,1 

Cabibi, Giuseppe 4,5 Mast-Weisz, Burkhard 9,8 

Bernd Quinting 0,4 Kohlstedt, Carola 5,0 

Heuser, Heinz-Juergen  0,4 Wolf, Sven 5,9 

Schöneshöfer, Manuela 3,0 Nettekoven, Jens 5,2 

Neff-Wetzel, Brigitte 4,8 Heners, Ursula 3,7 

van Aken, Torsten 4,1 Kase, Thomas 3,7 

Hüsgen, André 0,4 Schmitz, Christian 0,4 

Zander, Ann-Kristin 0,4 Pohl, Thorsten Michael 3,7 

Opelt, Martin 0,7 Thiel, Sebastian 0,7 

  Insgesamt 82,8 

Gesamtbezüge für bzw. an frühere Mitglieder des Vorstands und deren Hinterbliebene 

An frühere Mitglieder des Vorstands und deren Hinterbliebene wurden 275,1 TEUR gezahlt; die Pen-
sionsrückstellungen für diesen Personenkreis betrugen am 31. Dezember 2024 3.521,1 TEUR.  

Vorschüsse und Kreditgewährungen an den Vorstand und den Verwaltungsrat 

Die Sparkasse hatte Mitgliedern des Vorstands zum 31. Dezember 2024 Kredite, unwiderrufliche 
Kreditzusagen und Avale in Höhe von zusammen 629,1 TEUR und Mitgliedern des Verwaltungsrats in 
Höhe von 6.200,2 TEUR gewährt. 
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Mitarbeiter/innen 

Im Jahresdurchschnitt wurden beschäftigt: 

 2024 2023 

Vollzeitkräfte 139 139 

Teilzeit- und Ultimo- 
kräfte 

  88   82 

 227 221 

Auszubildende   16   14 

Insgesamt 243 235 

Offenlegung der Angaben gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderun-
gen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen durch Institute 

Die offenzulegenden Angaben gemäß der Verordnung (EU) 575/2013 über Aufsichtsanforderungen 
an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen werden auf der Internetseite der Sparkasse 
(www.stadtsparkasse-remscheid.de) unter der Rubrik Preise und Hinweise veröffentlicht. 

Nachtragsbericht 

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahrs sind nicht eingetreten.  
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Verwaltungsrat 
 

Vorsitzendes Mitglied:                                                   

 

Stellvertreter des vorsitzenden Mitglieds: 

Burkhard Mast-Weisz Oberbürgermeister 1. Sven Wolf Mitglied des Landtages 

  2. Jens Nettekoven Mitglied des Landtages 

 
Mitglieder:    
 

Mitglieder:  Stellvertreter:  

York Edelhoff selbst. Architekt Ilona Kunze-Sill Fraktionsgeschäftsführerin 

Thomas Friedrich Kase Techniker Sebastian Thiel Rechtsanwalt 

Sven Wolf Mitglied des Landtages Heinz Jürgen Heuser Rentner 

Wolf Lüttinger selbst. Architekt Philipp Wallutat Fraktionsgeschäftsführer 

Ilka Brehmer Fachreferentin David Schichel Wissenschaftl. Mitarbeiter 

Jens Nettekoven Mitglied des Landtages Norbert Schmitz selbst. Werbekaufmann 

Kurt-Peter Friese selbst. Malermeister Bernd Quinting Rentner 

Brigitte Neff-Wetzel Pensionärin Peter Lange Industriekaufmann 

Thorsten Michael Pohl Betreuer pflegebedürft. 
Familienangehöriger 

André Hüsgen Fraktionsgeschäftsführer 

 
Personalvertreter: 
 

Mitglieder:  Stellvertreter:  

Carola Kohlstedt Sparkassenangest. Ann-Kristin Zander Sparkassenangest. 

Giuseppe Cabibi Sparkassenangest. Christian Schmitz Sparkassenangest. 

Torsten van Aken 

Ursula Heners 

Sparkassenangest. 

Sparkassenangest. 

 

Sven Stamm 
Christoph Kruse 

(bis 20.09.2024) 

Sparkassenangest. 

Sparkassenangest. 

 

Manuela Schöneshöfer Sparkassenangest. Martin Opelt 

 

Sparkassenangest. 
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Vorstand 
 
Vorsitzender: 
Michael Wellershaus 
 
Mitglied: 
Peter Hardebeck 

__________________________________________ 

Remscheid, den 28.03.2025 

 

 

D E R   V O R S T A N D 

 

 

 

 Wellershaus        Hardebeck 
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Anlage Anlagenspiegel 

 



Anlage zum Jahresabschluss gemäß § 26a Abs. 1 Satz 2 KWG 

zum 31. Dezember 2024 

(„Länderspezifische Berichterstattung“) 

 

Die Stadtsparkasse Remscheid hat keine Niederlassungen im Ausland. Sämtliche 
nachfolgende Angaben entstammen dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und 
beziehen sich ausschließlich auf ihre Geschäftstätigkeit als regional tätige Sparkasse in der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Tätigkeit der Stadtsparkasse Remscheid besteht im 
Wesentlichen darin, Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder von Privat- und 
Firmenkunden entgegenzunehmen und Kredite für eigene Rechnung zu gewähren.  

Die Stadtsparkasse Remscheid definiert den Umsatz als Saldo aus der Summe folgender 
Komponenten der Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB: Zinserträge, Zinsaufwendungen, 
laufende Erträge aus Aktien etc., Erträge aus Gewinngemeinschaften etc., Provisionserträge, 
Provisionsaufwendungen und sonstige betriebliche Erträge. Der Umsatz beträgt für den 
Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2024 TEUR 50.979,7. 

Die Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeitäquivalenten beträgt im 
Jahresdurchschnitt 197. 

Der Gewinn vor Steuern beträgt TEUR 9.214,4. 

Die Steuern auf Gewinn betragen TEUR 7.143,8. Die Steuern betreffen laufende Steuern. Die 
Stadtsparkasse Remscheid hat im Geschäftsjahr keine öffentlichen Beihilfen erhalten.  

 

Remscheid, den 28.03.2025 

      

  

               D E R   V O R S T A N D 

 

 

 Wellershaus      Hardebeck 
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1� Grundlagen der Geschäftstätigkeit der Sparkasse 

 
Die Stadtsparkasse Remscheid ist gemäß § 1 des Sparkassengesetzes NRW eine Anstalt des 
öffentlichen Rechts. Sie ist Mitglied des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbands, Düssel-
dorf (RSGV), und über diesen dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV), Ber-
lin, angeschlossen. Sie ist beim Amtsgericht Wuppertal unter der Nummer A 18481 im Han-
delsregister eingetragen. 
 
Träger der Sparkasse ist die Stadt Remscheid. Satzungsgebiet der Sparkasse ist das Gebiet 
des Trägers und der Stadtkreise Wuppertal und Solingen sowie der Gemeinden Langenfeld, 
Leichlingen, Burscheid, Wermelskirchen, Radevormwald, Hückeswagen, Hilden, Odenthal, 
Kürten und Wipperfürth.  
 
Organe der Sparkasse sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. 
 
Die Sparkasse ist Mitglied im RSGV und über dessen Sparkassen-Teilfonds dem Sicherungs-
system der Sparkassen-Finanzgruppe angeschlossen. Die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) hat das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) an-
erkannt. Das Sicherungssystem stellt im Entschädigungsfall sicher, dass den Kunden der 
Sparkassen der gesetzliche Anspruch auf Auszahlung ihrer Einlagen gemäß dem EinSiG erfüllt 
werden kann („gesetzliche Einlagensicherung“). Darüber hinaus ist es das Ziel des Siche-
rungssystems, einen Entschädigungsfall zu vermeiden und die Sparkassen selbst zu schüt-
zen, insbesondere deren Liquidität und Solvenz zu gewährleisten („diskretionäre Institutssi-
cherung“).  
 
Gemäß § 1 Abs. 1a der Satzung für den Sparkassen-Teilfonds des RSGV gliedert sich das Ver-
mögen des Sparkassen-Teilfonds in zwei separate Vermögensmassen (Teilvermögen), die 
dem einheitlichen Stützungsfonds und dem Zusatzfonds zugeordnet sind. Die Mittel für die 
Teilvermögen werden von den Mitgliedssparkassen im Rahmen der Verbandsumlage aufge-
bracht. Das Zielvolumen für den Zusatzfonds ist bis spätestens 31.12.2032 zu erbringen. 
 
Aufgabe der Sparkasse ist es gemäß § 2 des Sparkassengesetzes NRW, der geld- und kredit-
wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft, insbesondere des Ge-
schäftsgebietes und ihres Trägers, zu dienen. Sie stärkt den Wettbewerb im Kreditgewerbe. 
Sie versorgt im Kreditgeschäft vorwiegend den Mittelstand sowie die wirtschaftlich schwä-
cheren Bevölkerungskreise. Sie führt ihre Geschäfte nach kaufmännischen Grundsätzen unter 
Beachtung ihres öffentlichen Auftrags. Gewinnerzielung ist nicht Hauptzweck des Geschäfts-
betriebes. Sie betreibt im Rahmen des Sparkassengesetzes NRW und den nach diesem Gesetz 
erlassenen Begleitvorschriften alle banküblichen Geschäfte. 
 
Die Gesamtzahl der Beschäftigten hat sich bis zum 31. Dezember 2024 gegenüber dem Vor-
jahr um 3,6 % auf 261 erhöht, von denen 145 vollzeitbeschäftigt, 90 teilzeitbeschäftigt sowie 
26 in Ausbildung sind.  
 
 

2� Wirtschaftsbericht 

2.1� Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen  

2.1.1� Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen  

Die Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft blieben auch im Jahr 2024 herausfor-
dernd. Geopolitische Spannungen, darunter der anhaltende Krieg in der Ukraine, die instabile 
Sicherheitslage in mehreren Weltregionen sowie die wirtschaftlichen und politischen Diffe-
renzen zwischen den westlichen Industrieländern und China, beeinträchtigten die globalen 
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Handelsbeziehungen und Investitionsflüsse. Zusätzlich führten der Ausgang der Präsident-
schaftswahl in den USA und das Ende der Regierungskoalition in Deutschland zu einer weite-
ren Zunahme der Unsicherheit. 
 
Die weltweite Produktion stieg nach Berechnungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) 
im Jahr 2024 um 3,2 % (Vorjahr: +3,3 %). Damit entwickelte sich die Weltwirtschaft weniger 
dynamisch als im langjährigen Durchschnitt der „Vor-Corona-Jahre“ 2000 bis 2019 (+3,7 %). 
 
Der Welthandel nahm im Jahr 2024 wieder deutlich zu (+3,4 %), nachdem er im Vorjahr nur 
um 0,7 % gewachsen war. Haupttreiber der Weltkonjunktur waren die Dienstleistungen, wäh-
rend sowohl die weltweite Industrieproduktion als auch der Güterhandel schwach blieben. 
Nach Angaben der Welthandelsorganisation (WTO) sank der weltweite Warenhandel ab An-
fang 2023 mehrere Quartale in Folge, während der Handel mit Dienstleistungen Wachstums-
raten von 8 % bzw. 9 % verzeichnete. Die deutsche Wirtschaft, die stark auf den Export von 
Industriegütern ausgerichtet ist, konnte von dieser Entwicklung folglich nicht profitieren. 
 
Deutschland verzeichnete im Jahr 2024 den zweiten Rückgang der gesamtwirtschaftlichen 
Produktion in Folge. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte um 0,2 %, noch zum Jahres-
wechsel 2023/2024 waren die Prognosen von einer geringfügigen Zunahme ausgegangen. 
Hauptursache war der Rückgang der Bruttoanlageinvestitionen. Die staatlichen Konsumaus-
gaben hingegen wurden um 3,5 % ausgeweitet und leisteten damit den einzigen größeren 
Wachstumsbeitrag (+0,8 Prozentpunkte). Die privaten Konsumausgaben, die das gesamt-
wirtschaftliche Wachstum im Vorjahr noch gedämpft hatten, stiegen leicht um 0,3 % und leis-
teten damit keinen signifikanten Wachstumsbeitrag (+0,1 Prozentpunkte). Die Exporte der 
deutschen Wirtschaft entwickelten sich im Jahr 2024 erneut rückläufig (-1,1 %). Da die Im-
porte hingegen geringfügig um 0,2 % zunahmen, reduzierte der Außenbeitrag das gesamt-
wirtschaftliche Wachstum um 0,6 Prozentpunkte. 
 
Die abnehmende Investitionstätigkeit dämpfte das BIP-Wachstum im Jahr 2024 spürbar um 
0,6 Prozentpunkte. Der Rückgang der Bauinvestitionen setzte sich mit einer ähnlichen Rate 
wie in den drei Vorjahren fort (-3,3 %) und reduzierte das BIP um 0,4 Prozentpunkte. Die Aus-
rüstungsinvestitionen, die im Vorjahr ihren langjährigen Aufwärtstrend (unterbrochen nur 
durch den Ausbruch der Coronapandemie) beendet hatten (2023: -0,8 %), gingen 2024 deut-
lich um 5,5 % zurück. Ein Teil dieses Rückgangs war auf einen Sondereffekt bei den gewerb-
lichen Pkw-Neuzulassungen zurückzuführen. Allerdings entwickelten sich auch die Investiti-
onen in Maschinen und Geräte stark rückläufig (-5,9 %, nach -4,9 % im Jahr 2023). 
 
Neben den konjunkturellen Problemen rückten die strukturellen Herausforderungen der 
deutschen Wirtschaft im Jahr 2024 zunehmend in den Fokus. Die Folgen des Energiepreis-
schocks wirken weiterhin nach; als weitere belastende Faktoren nennen Unternehmen die 
Bürokratie, aber auch den Fachkräftemangel, hohe Arbeitskosten und die steuerliche Belas-
tung. Die deutsche Industrie verlor im internationalen Vergleich weiter an Wettbewerbsfähig-
keit, während andere Volkswirtschaften, insbesondere China – vor allem in den für Deutsch-
land zentralen Industriezweigen Automobil, Chemie und Maschinenbau – zulegen konnten. 
 
Die schwierige Wirtschaftslage hinterließ im Berichtsjahr 2024 zunehmend Spuren auf dem 
Arbeitsmarkt. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im Jahresdurchschnitt 2024 noch leicht um 
0,2 % auf 46,1 Millionen, der Anstieg kam jedoch im Jahresverlauf zum Erliegen. Die Arbeits-
losenquote erhöhte sich von 5,7 % (2023) auf 6,0 % und erreichte damit den höchsten Stand 
seit 2016 (6,1 %). In Nordrhein-Westfalen lag die jahresdurchschnittliche Quote bei 7,5 % 
(Vorjahr: 7,2 %). 
 
Die Verbraucherinsolvenzen nahmen 2024 zu (+8,5 % auf 72.100 Fälle). Hier wirkten sich 
gleich mehrere Faktoren negativ aus: Einerseits belasteten die stark gestiegenen Lebenshal-
tungskosten sowie höhere Zinsen – insbesondere bei Anschlussfinanzierungen – die Ausga-
benseite der Haushalte. Andererseits verschlechterte sich die Einkommenssituation vieler 
Menschen, da die Chancen von Arbeitslosen auf eine Rückkehr in eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung ein historisches Tief erreichten.  
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Bei den Unternehmensinsolvenzen hatte, nach dem historischen Tiefststand im Jahr 2021, 
bereits im Jahr 2022 eine Trendwende eingesetzt. Im Jahr 2024 nahm das Insolvenzgesche-
hen nochmals an Dynamik zu (+24,3 % bzw. 22.400). Eine höhere Zahl an Unternehmensin-
solvenzen wurde zuletzt im Jahr 2015 verzeichnet. 
 
Alle Wirtschaftssektoren verzeichneten im Berichtsjahr zweistellige Zuwachsraten bei den In-
solvenzzahlen. Besonders stark fiel der Anstieg im Dienstleistungsgewerbe und im Verarbei-
tenden Gewerbe aus. Das Baugewerbe bleibt jedoch der mit Abstand am stärksten von Insol-
venz bedrohte Wirtschaftsbereich. 
 
Die durch Unternehmensinsolvenzen verursachten Gläubigerschäden summierten sich im 
Jahr 2024 auf rund 56 Mrd. EUR und lagen damit deutlich über dem Vorjahreswert (31,2 Mrd. 
EUR). Der Anstieg der Schäden war sowohl auf die höhere Zahl der Insolvenzen als auch auf 
größere durchschnittliche Schadenssummen zurückzuführen, die insbesondere durch zahl-
reiche Großinsolvenzen verursacht wurden. 
 
Die Inflation hat sich im Jahr 2024 deutlich abgeschwächt: Die Verbraucherpreise stiegen im 
Jahresdurchschnitt um 2,2 %, nach +5,9 % im Jahr 2023 und +6,9 % im Jahr 2022. Anders 
als in den beiden Vorjahren lag die Kerninflationsrate – ohne Energie und Nahrungsmittel – 
mit +3,0 % über der allgemeinen Inflationsrate. Der starke Anstieg der Energiepreise um fast 
30 % im Jahr 2022 hatte sich im Folgejahr bereits abgeschwächt (+5,3 %), im Jahr 2024 gin-
gen die Energiepreise dann um 3,2 % zurück. Im Jahresverlauf ging die Inflationsrate bis auf 
+1,6 % im September zurück. Im letzten Quartal 2024 nahm die Inflationsrate wieder zu. Im 
Dezember 2024 lagen die Verbraucherpreise 2,6 % über dem Niveau des Vorjahresmonats. 
 
Angesichts des rückläufigen Anstiegs der Verbraucherpreise führte der Anstieg der nominal 
verfügbaren Einkommen um 4,2 % bei den privaten Haushalten zu Realeinkommenszuwäch-
sen. Bei weiterhin verhaltener Konsumneigung stieg die Sparquote im Jahr 2024 deutlich um 
1,0 Prozentpunkte auf 11,4 % und lag damit deutlich höher als im langjährigen Durchschnitt. 
 
Die Situation in Immobiliensektor stellte sich im Jahr 2024 weiterhin schwierig dar, zeigte 
jedoch Anzeichen für eine Stabilisierung. In realer Rechnung gingen die Investitionen in 
Wohnbauten bereits das vierte Jahr in Folge zurück. Im vergangenen Jahr sanken die Woh-
nungsbauinvestitionen auch in nominaler Rechnung (-2,3 %), was zuletzt im Jahr 2009 der 
Fall war. 
 
Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen sank im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr 
erneut deutlich um 43.700 (-16,8 %) auf 215.900 und erreichte damit den niedrigsten Stand 
seit 2010. Der Rückgang fiel damit jedoch geringer aus als im Vorjahr (-26,6 %) und 
schwächte sich im Jahresverlauf ab. Beim Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern er-
reichte die monatliche Zahl der Baugenehmigungen in diesem Segment im Januar 2024 mit 
3.900 den niedrigsten Stand seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1995, stabilisierte sich im Jah-
resverlauf aber auf niedrigem Niveau. 
 
Die Preise für Wohnimmobilien stiegen im zweiten und dritten Quartal leicht an, der Häuser-
preisindex legte um 1,5 % bzw. 0,3 % zu. Auf Jahressicht lagen die Preise jedoch weiterhin 
leicht unter dem Vorjahresniveau (-0,7 % im dritten Quartal). In Verbindung mit dem gesun-
kenen Zinsniveau hat sich die Erschwinglichkeit von Wohnimmobilien hierdurch im Vergleich 
zum Vorjahr verbessert. Im langfristigen Vergleich blieben die Wohnimmobilienpreise aller-
dings hoch, da der Preisrückgang seit 2022 nur einen Teil des vorherigen, langjährigen Preis-
anstiegs kompensierte. 
 
Nachdem die Bekämpfung der Inflation in den beiden Vorjahren im Fokus gestanden hatte, 
lockerten die meisten Notenbanken der großen Industrieländer (mit Ausnahme Japans) ihren 
geldpolitischen Kurs im Berichtsjahr 2024. Die US-amerikanische Notenbank Federal Reserve 
(Fed) senkte den Leitzins im Jahresverlauf schrittweise von einer Bandbreite von 5,25 % ­ 
5,50 % auf 4,25 % ­ 4,50 %. 
 



L A G E B E R I C H T   per   31.12.2024 S Stadtsparkasse Remscheid 
 

6 
 

Die Europäische Zentralbank (EZB) leitete mit einer ersten Zinssenkung um 0,25 Prozent-
punkte im Juni 2024 die Zinswende ein. Dem folgten zwei weitere Schritte im September und 
Oktober. Zum Jahresende 2024 lag der Einlagesatz bei 3,0 % und der Zinssatz für Hauptrefi-
nanzierungsgeschäfte bei 3,15 %. Gleichzeitig trieb die EZB den Abbau ihres Anleiheportfo-
lios voran, was der Lockerung der monetären Rahmenbedingungen tendenziell entgegen-
wirkte. Trotz der Leitzinssenkungen blieb die Geldpolitik leicht restriktiv. 
 
Die Anleihemärkte hatten diese Entwicklung bereits weitgehend vorweggenommen. Schon 
zum Jahreswechsel 2023/2024 war der weitgehende Erfolg der Inflationsrückführung abseh-
bar. Die Kapitalmarktzinsen waren deshalb bereits deutlich gesunken. Die Renditen zehnjäh-
riger Bundesanleihen, die auch für das Kundengeschäft eine wichtige Bezugsgröße darstel-
len, lagen zu Jahresbeginn 2024 kaum über der Zwei-Prozent-Marke. Nach einem kurzzeiti-
gen erneuten Anstieg im zweiten Quartal des Jahres auf über 2,7 %, belief sich die Rendite 
der zehnjährigen Bundesanleihe zum Jahresende auf 2,39 %. 
 
Nach einem guten Börsenjahr 2023 legten die großen Aktienindizes im vergangenen Jahr 
erneut deutlich zu. Insbesondere die US-Indizes Nasdaq 100 und S&P 500 verzeichneten ei-
nen kräftigen Zuwachs. Trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland 
verzeichnete der Deutsche Aktienindex (DAX) ein Plus von knapp 19 % im Jahresverlauf und 
stieg damit etwas stärker als der MSCI World. Ähnlich verlief die Entwicklung beim Dow Jones 
mit einem Jahresplus von rund 13 %, während der EUROSTOXX 50 um ca. 8 % zulegte. 
 

2.1.2� Branchenbezogene Rahmenbedingungen 

Die Kreditinstitute in Deutschland verzeichneten in einem herausfordernden gesamtwirt-
schaftlichen Umfeld und vor dem Hintergrund der erneuten geldpolitischen Wende eine 
stabile Geschäftsentwicklung, bei jedoch zunehmenden Ertragsrisiken.  
 
Im Aktivgeschäft zeigte sich eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Der Bestand der Kre-
dite an inländische Nichtbanken stieg von Ende 2023 bis Ende 2024 um 1,4 % (Vorjahr: + 
1,0 %). Während die Kredite an öffentliche Haushalte überdurchschnittlich zunahmen, lag 
der Bestand an Unternehmenskrediten zum Jahresende 2024 nur 1,0% über dem Vorjahres-
wert. Bei den Krediten an wirtschaftlich unselbstständige und sonstige Privatpersonen ver-
zeichneten die Kreditinstitute ein Plus von 0,9 % (Vorjahr: +0,7 %). 
 
Im Jahresverlauf 2024 kam es zu einer Belebung der Kreditnachfrage, die sich jedoch im 
4. Quartal abschwächte. Insbesondere Kredite zur privaten Baufinanzierung waren aufgrund 
des gesunkenen Zinsniveaus und besserer Aussichten auf dem Wohnimmobilienmarkt stär-
ker gefragt. Das Neugeschäft im Bereich der privaten Baufinanzierung hat sich im Jahresver-
lauf 2024 sukzessive erhöht und lag 2024 insgesamt rund 23% über dem Vorjahr. Trotz die-
ser Steigerung war es – abgesehen vom Vorjahr – das geringste Neugeschäftsvolumen seit 
2013.  
 
Eine ähnliche Entwicklung verzeichneten auch die Sparkassen im Rheinland. Nach dem kräf-
tigen Rückgang im Vorjahr zog das Kredit-Neugeschäft wieder deutlich an, blieb jedoch klar 
hinter dem Volumen früherer Jahre zurück. Im Neugeschäft mit Unternehmen und Selbstän-
digen kam es zu einer Zunahme um 4,1 %. Die Nachfrage nach privaten Wohnungsbaukredi-
ten stieg deutlich um 28,2 %, was jedoch nur einen Teil des Rückgangs im Vorjahr (-41,4 %) 
wettmachte. 
 
Der Bestand der Kundenkredite nahm um 1,0 % zu und resultierte vor allem aus dem Kredit-
geschäft mit öffentlichen Haushalten, das kräftig ausgeweitet wurde (+17,6 %). Im Firmen-
kundengeschäft und im Geschäft mit privaten Kunden hatte die anziehende Nachfrage bis-
lang nur mäßige Bestandszuwächse von +0,4 % bzw. +0,1 % zur Folge.  
 
Auf der Passivseite führte der Anstieg der Sparquote zu einer Zunahme der Einlagen von 
Nichtbanken bei Kreditinstituten im Inland um 4,2 % im Jahresverlauf 2024 (2023: +2,0 %). 
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Dabei setzten sich die Umschichtungen von Sichteinlagen hin zu höher verzinsten Anlage-
produkten im Gesamtjahr 2024 fort. Die Sichteinlagen von inländischen Nichtbanken nahmen 
nach einem Rückgang um 6,6 % im Vorjahr wieder zu (+3,5 %). Deutlichere Steigerungen gab 
es bei Termineinlagen (+8,6 %) sowie bei Sparbriefen, die sich nach der Vervierfachung im 
Vorjahr um weitere 11 % erhöhten. Zum Jahresende kehrte sich die Entwicklung jedoch teil-
weise um. Während die täglich fälligen Einlagen sowohl von Privatpersonen wie auch von Un-
ternehmen stark zunahmen, kam es zu einem Rückgang bei den Sparbriefen. Insgesamt nah-
men die Kundeneinlagen im Schlussquartal kräftig zu. 
 
Auch das Einlagengeschäft der rheinischen Sparkassen war im Gesamtjahr 2024 durch kräf-
tige Mittelzuflüsse und zinsinduzierte Umschichtungen geprägt. Der Gesamtbestand der 
Kundeneinlagen legte um 3,2 % zu, getrieben insbesondere durch das Privatkundenge-
schäft. Dabei setzte sich der Rückgang der Spareinlagen das dritte Jahr in Folge fort, während 
es hohe Mittelzuflüsse bei Eigenemissionen, Sparbriefen und Termineinlagen gab. Auch bei 
täglich fälligen Geldern, kam es nach dem Rückgang im Vorjahr wieder zu deutlichen Zuflüs-
sen. Insgesamt reduzierte sich der Anteil der täglich fälligen Einlagen an den gesamten Kun-
deneinlagen jedoch weiter.  
 
Das nicht bilanzwirksame Kunden-Wertpapiergeschäft der rheinischen Sparkassen hat sich 
erneut spürbar belebt. Der gesamte Wertpapierumsatz erreichte im Jahr 2024 den zweit-
höchsten jemals erreichten Wert. Der Nettoabsatz an Kunden ging jedoch – aufgrund eines 
hohen Verkaufsvolumens – deutlich zurück. 
 
Die erste Zinswende der EZB, die das langjährige Null- bzw. Niedrigzinsumfeld beendet hatte, 
hatte im Jahr 2023 zu einem deutlichen Anstieg der Zinsüberschüsse geführt, ein Trend, der 
sich laut Bundesbank trotz der zwischenzeitlichen Leitzinssenkungen auch im Jahr 2024 
noch positiv auf die Ertragssituation der Kreditinstitute mit einem starken Einlagen- und Kre-
ditgeschäft ausgewirkt haben dürfte. 
 
Bei den rheinischen Sparkassen ging die zentrale Ertragsquelle „Zinsüberschuss“ gegenüber 
dem Vorjahr leicht zurück. Beim Provisionsüberschuss konnte hingegen eine Zunahme ver-
zeichnet werden. Auf der Aufwandsseite führten tarifliche Steigerungen zu höheren Perso-
nalkosten, während sich der deutliche Sachkostenanstieg des Vorjahres als Folge der gerin-
geren Inflation deutlich abschwächte. Angesichts steigender Insolvenzzahlen und der allge-
mein schwierigen konjunkturellen Situation erhöhten die rheinischen Sparkassen die Risiko-
vorsorge im Kreditgeschäft im abgelaufenen Jahr. Insgesamt bewegt sich diese jedoch wei-
terhin auf einem vergleichsweise noch moderaten Niveau. 
 

2.2� Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2024 

Auch das Jahr 2024 war von weitreichenden aufsichtsrechtlichen Regulierungsmaßnahmen 
geprägt.  
 
Hervorzuheben sind die Neureglungen der Capital Requirements Regulations (CRR III), die 
Aktualisierung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Banken (8. MaRisk-
Novelle), die Umsetzung der Anforderungen aus der bereits im Januar 2023 in Kraft getrete-
nen Verordnung (EU) 2022/2554 über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor (Di-
gital Operational Resilience Act, DORA) sowie das EU-Geldwäschepaket. Im Fokus der ab dem 
01. Januar 2025 umzusetzenden CRR III standen die grundlegende Überarbeitung zentraler 
Risikopositionsklassen bei der Ermittlung der risikogewichteten Aktiva sowie Änderungen 
bei den Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken.  
 
Die wichtigsten Neuerungen aus der bis zum 31. Dezember 2024 umzusetzenden 8. MaRisk-
Novelle betrafen die Marktpreisrisiken sowie die erstmals formulierten Anforderungen an das 
Risikomanagement von Kreditspreadrisiken im Anlagebuch. Deutlicher als bisher hat die Auf-
sicht herausgestellt, dass Kreditinstitute sowohl die kurzfristigen Auswirkungen von Zinsän-
derungsrisiken auf die Gewinn- und Verlustrechnung (ertragsorientierte Sicht) als auch die 
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langfristigen Folgen dieser Risken auf die Vermögenssituation (Barwert) bewerten und steu-
ern müssen. 
 
Mit DORA hat die Europäische Union eine finanzsektorweite Regulierung für die Themen Cy-
bersicherheit, Risiken der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und digitale 
operationelle Resilienz geschaffen. Die Regelungen sind ab dem 17. Januar 2025 anzuwen-
den und sollen wesentlich dazu beitragen, den europäischen Finanzmarkt gegenüber Cyber-
risiken und IKT-Vorfällen zu stärken. 
 
Im Juli 2024 ist das EU-Geldwäschepaket in Kraft getreten, das insbesondere die Richtlinie 
(EU) 2024/1640 („6. Geldwäsche – Richtlinie“) und die Verordnung (EU) 2024/1624 („Geldwä-
sche-Verordnung“) umfasst. Mit dem Geldwäschepaket rückt das Ziel näher, einen einheitli-
chen Rechtsrahmen zur Geldwäschebekämpfung innerhalb der EU zu schaffen. Sowohl die 
Mitgliedsstaaten als auch die Verpflichteten haben nun drei Jahre Zeit, sich auf die neuen 
Regelungen vorzubereiten. Des Weiteren wurde eine europäische Behörde zur Bekämpfung 
der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, die „Anti-Money Laundering Authority“ 
(AMLA) mit Sitz in Frankfurt errichtet. Die AMLA wird Mitte 2025 ihre Tätigkeit aufnehmen. 
 
Mit dem Ende der bisherigen Regierungskoalition ist die nationale Umsetzung der Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD) im Jahr 2024 nicht erfolgt. Damit besteht für das 
Geschäftsjahr keine CSRD-Berichtspflicht, da die EU-Richtlinie CSRD bei Nicht-Umsetzung 
keine unmittelbare Wirkung auf Unternehmen entfaltet. Somit gilt weiterhin der bisherige 
nationale Rechtsrahmen zur nicht-finanziellen Berichterstattung.  
 
Die EU-Kommission hat am 26. Februar 2025 im Rahmen ihrer Vereinfachungsagenda das 
sog. Omnibuspaket zur Vereinfachung nachhaltigkeitsbezogener Anforderungen an Unter-
nehmen vorgestellt. Dieses Paket umfasst Erleichterungen in den Bereichen Nachhaltigkeits-
berichterstattung (CSRD), EU-Lieferkettengesetz (CS3D), EU-Taxonomie und CO2-
Grenzausgleichmechanismus (CBAM). Die Vorschläge sind jedoch noch im ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren durch das Europäische Parlament und den Rat zu bestätigen.  
 
Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten, erkennbar ist jedoch der Wille der Kommission, 
wirksame Erleichterungen für die berichtenden Unternehmen zu schaffen. 
 

2.3� Bedeutsamste finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 

Die Kennziffern 

�� Cost-Income-Ratio 

�� Betriebsergebnis vor Bewertung 

�� Eigenkapitalzuführung 

�� Wachstum Forderungen an Kunden 

�� Kernkapitalquote nach CRR 

�� positive Geldvermögensbildung, 
 
die der internen Steuerung dienen und in die Berichterstattung einfließen, wurden als be-
deutsamste finanzielle Leistungsindikatoren definiert. 1 
�  

 
1 Cost-Income-Ratio = Verwaltungsaufwand in Relation zum Zins- und Provisionsüberschuss zuzüglich Saldo der sonstigen 
ordentlichen Erträge und Aufwendungen gemäß Abgrenzung des Betriebsvergleichs (bereinigt um neutrale und aperiodische 
Positionen) 
Betriebsergebnis vor Bewertung (in% der DBS) = Zins- und Provisionsüberschuss zuzüglich Saldo der sonstigen ordentlichen 
Erträge und Aufwendungen und abzüglich der Verwaltungsaufwendungen gemäß Abgrenzung des Betriebsvergleichs (berei-
nigt um neutrale und aperiodische Positionen) 
Eigenkapitalzuführung = Zuführung zu den ungebundenen Reserven nach §§ 340f und 340g HGB sowie Jahresüberschuss 
Wachstum der Forderungen an Kunden = gemäß Bilanzausweis 
Kernkapitalquote nach CRR = Verhältnis des Kernkapitals bezogen auf den Gesamtforderungsbetrag gem. Art. 92 Abs. 3 CRR 
Positive Geldvermögensbildung = Positiver Saldo der Entwicklung aus Passivbeständen und dem Wertpapiergeschäft mit Kun-
den  



L A G E B E R I C H T   per   31.12.2024 S Stadtsparkasse Remscheid 
 

9 
 

2.4� Darstellung, Analyse und Beurteilung der Geschäftsentwicklung 

  
 

Bestand 

   

 
2024 2023 

Verände-
rung 

Verände-
rung 

Anteil in % der Bi-
lanzsumme 

 Mio. 
EUR 

Mio. 
EUR 

 
Mio. EUR 

 
% 

 
% 

Bilanzsumme 1.628,9 1.608,2 20,7 1,3  
DBS2 1.647,7 1.670,4 -22,7 -1,4  
Geschäftsvolumen3  1.681,1 1.660,0 21,1 1,3  

Barreserve 137,7 29,1 108,6 373,2 8,5 

Forderungen an Kredit- 
institute 

56,8 
 

122,4 -65,6 -53,6 3,5 

Forderungen an Kunden 1.084,3 1.107,2 -22,9 -2,1 66,6 
Wertpapieranlagen 294,4 294,2 0,2 0,1 18,1 
Beteiligungen / Anteilsbe-
sitz / 

41,5 40,5 1,0 2,5 2,5 

Sachanlagen 7,1 6,7 0,4 6,0 0,4 

Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten 

88,2 91,2 -3,0 -3,3 5,4 

Verbindlichkeiten gegen-
über Kunden 

1.317,7 1.304,4 13,3 1,0 80,9 

Rückstellungen 25,6 24,7 0,9 3,6 1,6 
Eigenkapital 110,0 109,0 1,0 0,9 6,8 

 
Die bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren für die Geschäftsentwicklung sind in 
der folgenden Tabelle aufgeführt: 
  

Kennzahlen 2024 2023 

Wachstum Forderungen an Kunden in Mio. EUR -22,9 - 17,2 

Positive Geldvermögensbildung in Mio. EUR 8,3 - 40,9 

 
 
Das Geschäftsjahr 2024 war weiterhin maßgeblich geprägt von den Auswirkungen des russi-
schen Angriffs auf die Ukraine und den ökonomischen Folgen des Krieges. Hervorzuheben 
sind dabei die anhaltende Investitionszurückhaltung aufgrund der unsicheren Rahmenbedin-
gungen und die erheblich gesunkene private Kreditnachfrage als Folge der Zinsentwicklung 
in Verbindung mit deutlich gestiegenen Baukosten für Wohnimmobilien.  
 

2.4.1� Bilanzsumme  

Die Bilanzsumme erhöhte sich um 20,7 Mio. EUR auf 1.628,9 Mio. EUR. 
 
Die Entwicklung entspricht somit unserer Prognose. 
 

 
2 DBS = Durchschnittsbilanzsumme 
3 Geschäftsvolumen = Bilanzsumme zuzüglich Eventualverbindlichkeiten 
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2.4.2� Aktivgeschäft 

2.4.2.1� Barreserve 

Der Anstieg der Barreserve ist vor allem auf erfolgte Umschichtungen der Forderungen an 
Kreditinstitute hin zu den Guthaben bei der Deutschen Bundesbank zurückzuführen. 
 

2.4.2.2� Forderungen an Kreditinstitute 

Die Forderungen an Kreditinstitute verminderten sich um 65,6 Mio. EUR auf 56,8 Mio. EUR.  
 
Der Rückgang der Forderungen an Kreditinstitute ist vor allem auf Umschichtungen zu Guns-
ten von Guthaben bei der Deutschen Bundesbank zurückzuführen. 
 
Der Bestand setzt sich hauptsächlich aus bei Kreditinstituten unterhaltenen Liquiditätsre-
serven, kurzfristigen Geldanlagen und einzelnen längerfristigen Darlehen zusammen. 
 

2.4.2.3� Forderungen an Kunden 

In Folge der Zinsentwicklung im Jahr 2024 war eine leichte Reduzierung der Kreditnachfrage 
zu beobachten.  
 
Die Forderungen an Kunden (Aktiva 4) reduzierten sich geringfügig von 1.107,2 Mio. EUR auf 
1.084,3 Mio. EUR. Insbesondere die Baufinanzierungen waren rückläufig. 
 
Das prognostizierte geringfügige Wachstum für unser Kundenkreditgeschäft konnte somit 
nicht erreicht werden. 
 
Unser bestehendes Schu]dscheindarlehensportfolio haben wir unter Rendite-Risiko-Erwä-
gungen bewusst von 27,3 Mio. EUR auf 19,8 Mio. EUR (ohne kommunale Schuldscheindarle-
hen) weiter reduziert. 
 

2.4.2.4� Wertpapieranlagen 

Zum Bilanzstichtag erhöhte sich der Bestand an Wertpapieranlagen gegenüber dem Vorjahr 
um insgesamt 0,2 Mio. EUR auf 294,4 Mio. EUR. 
 

2.4.2.5� Beteiligungen / Anteilsbesitz 

Im Geschäftsjahr 2024 stieg das Volumen der Beteiligungen und Anteile an verbundenen Un-
ternehmen um 1,0 Mio. EUR auf 41,5 Mio. EUR.  
 
Die Veränderung ergab sich aus der Eigenkapitalzuführungen an eine Tochtergesellschaft 
und aus der Teilnahme an einer Kapitalerhöhung einer bestehenden strategischen Beteili-
gung. 
 
Entsprechend der prognostizierten Erwartung waren Abschreibungen auf Beteiligungen 
nicht vorzunehmen.  
 
�  
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2.4.2.6� Sachanlagen 

Die Sachanlagen erhöhten sich von 6,7Mio. EUR auf 7,1 Mio. EUR. 
 
Nähere Erläuterungen zu Baumaßnahmen finden sich unter 2.4.6. 
 

2.4.3� Passivgeschäft 

2.4.3.1� Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten reduzierten sich durch den Abbau im Zuge 
einer Fälligkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der Weiterleitungsmittel und Erhöhung der 
befristeten Einlagen von 91,2 Mio. EUR auf 88,2 Mio. EUR.  
 
Die Entwicklung entsprach im Wesentlichen unseren Erwartungen. 
 

2.4.3.2� Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden erhöhten sich von 1.304,4 Mio. EUR auf 
1.317,7 Mio. EUR. 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden nahmen im Vergleich zum Vorjahr leicht zu. Ursäch-
lich hierfür war insbesondere, trotz der rückläufigen Bestände bei den Spareinlagen, den täg-
lich fälligen Einlagen sowie der befristeten Einlagen, der signifikante Zuwachs bei den Spar-
kassenbriefen. Die Spartätigkeit der Anleger gestaltete sich in 2024 verhalten. Die Zunahme 
resultiert weitgehend aus der Entwicklung der Sparkassenbriefe. 
 

2.4.4� Dienstleistungsgeschäft 

Im Dienstleistungsgeschäft haben sich im Jahr 2024 folgende Schwerpunkte ergeben: 
 
Vermittlung von Wertpapieren 
Der Schwerpunkt der Vermittlung von Wertpapieren lag bei Anteilen an Investmentvermögen 
unter besonderer Berücksichtigung von Sparplänen zum schrittweisen Vermögensaufbau.  
 
Einschließlich der Vermittlung von Vermögensverwaltungen ergab sich ein negativer Netto-
absatz von 6,8 Mio. EUR nach positiven 27,8 Mio. EUR im Vorjahr.  
 
Der erwartete positive Nettoabsatz konnte nicht erreicht werden, da insbesondere Fälligkei-
ten von festverzinslichen Wertpapieren durch unsere Kunden oft in festverzinsliche Kunden-
einlagen, wie Sparkassenbriefen, wieder angelegt wurden. 
 
Immobilienvermittlung 
Die Nachfrage nach Immobilien konzentrierte sich vornehmlich auf selbstgenutzte Wohnim-
mobilien sowie auf Mehrfamilienhäuser zur Kapitalanlage. Es wurden insgesamt 21 Objekte 
im Wert von 7,7 Mio. EUR (Vorjahr 3,8 Mio. EUR) vermittelt. Das Ergebnis entsprach unseren 
Erwartungen. 
 
Vermittlung von Lebensversicherungen 
Im Geschäftsjahr wurden Lebens- / Rentenversicherungen mit einer Versicherungssumme 
von 2,1 Mio. EUR vermittelt, was dem Vorjahresniveau entspricht.  
 
�  
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Vermittlung von Konsumentenkrediten 
Das Volumen der vermittelten Konsumentenkredite erhöhte sich im Geschäftsjahr um 1,9 
Mio. EUR auf 9,3 Mio. EUR bei einem aktuellen Gesamtvolumen von 24,9 Mio. EUR (Vorjahr: 
24,4 Mio. EUR). 
 
Die Entwicklung lag damit über unseren Erwartungen. 

2.4.5� Derivate  

Die derivativen Finanzinstrumente dienten ausschließlich der Sicherung der eigenen Positi-
onen und nicht spekulativen Zwecken. Hinsichtlich der zum Jahresende bestehenden Ge-
schäfte wird auf die Darstellung im Anhang verwiesen. 
 

2.4.6� Investitionen / Wesentliche Baumaßnahmen 

Im Geschäftsjahr begann der Umbau einer weiteren Etage des Hauptstellengebäudes. Auch 
dieser Umbau wird im Sinne der Transformation konsequent an den Erfordernissen der agi-
len und cross-funktionalen Zusammenarbeit ausgerichtet. 
 

2.4.7� Sonstige wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr 

Sonstige wesentliche Ereignisse haben sich im Geschäftsjahr nicht ergeben. 
 

2.5� Darstellung, Analyse und Beurteilung der Lage 

2.5.1� Vermögenslage 

Die zum Jahresende ausgewiesene Sicherheitsrücklage beträgt 109,0 Mio. EUR. Sie erhöhte 
sich durch die Zuführung des Bilanzgewinns 2023. Der Jahresüberschuss 2024 vor Gewinn-
verwendung liegt bei rund 1,0 Mio. EUR.  
 
Neben der Sicherheitsrücklage verfügt die Sparkasse über umfangreiche weitere aufsichtli-
che Eigenkapitalbestandteile. So wurde der Fonds für allgemeine Bankrisiken gemäß § 340g 
HGB durch eine zusätzliche Vorsorge von 9,0 Mio. EUR auf 78,7 Mio. EUR erhöht. Hierin ent-
halten ist eine zusätzliche Vorsorge zur Absicherung des Risikos, das die Sparkasse während 
der voraussichtlich langfristigen Abwicklungsdauer der „Ersten Abwicklungsanstalt“ von 
25 Jahren trägt; im Einzelnen verweisen wir auf die Angaben im Anhang zum Jahresabschluss 
2024. 
 
Die Gesamtkapitalquote gemäß Art. 92 CRR (Verhältnis der angerechneten Eigenmittel bezo-
gen auf die anrechnungspflichtigen Positionen) beträgt am 31. Dezember 2024 22,23 % (Vor-
jahr 20,01) und übertrifft damit die aufsichtlichen Mindestanforderungen von 8,0 % gemäß 
CRR (zuzüglich SREP-Zuschlag sowie Kapitalerhaltungspuffer, antizyklischem Kapitalpuffer 
von 0,75 % der risikogewichteten Positionswerte und Systemrisikopuffer von 2,00 % für den 
Wohnimmobiliensektor).  
 
Die anrechnungspflichtigen Positionen zum 31. Dezember 2024 betragen 892,6 Mio. EUR 
und die aufsichtlich anerkannten Eigenmittel 198,5 Mio. EUR. 
 
Auch die harte Kernkapitalquote übersteigt die aufsichtlich vorgeschriebenen Werte deut-
lich. Die Kernkapitalquote beläuft sich zum 31. Dezember 2024 auf 19,26 % der anrechnungs-
pflichtigen Positionen nach CRR. 
 
Die für 2024 prognostizierten Werte für die Kern- und Gesamtkapitalquote konnten übertrof-
fen werden. 
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Die Verschuldungsquote gemäß Artikel 429 CRR (Verhältnis des Kernkapitals zur Summe der 
bilanziellen und außerbilanziellen Positionen) beträgt 10,25 % zum 31. Dezember 2024 und 
liegt damit über der aufsichtlichen Mindestanforderung von 3,0 %. 
 
Auf Grundlage unserer Kapitalplanung bis zum Jahr 2029 ist auch weiterhin eine Übererfül-
lung der aufsichtlichen Anforderungen an die Eigenmittelausstattung als Basis für die Um-
setzung unserer Geschäftsstrategie zu erwarten. 
 
Zusammenfassend halten wir die Vermögenslage der Sparkasse angesichts der deutlichen 
Übererfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen für gut. 
 

2.5.2� Finanzlage 

Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund einer an-
gemessenen Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben. Die Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity 
Coverage Ratio - LCR) lag mit 137,3% bis 198,3 % oberhalb des Mindestwerts von 100,0 %. 
Die LCR-Quote lag zum 31. Dezember 2024 bei 194,4 %. 
 
Die strukturelle Liquiditätsquote (Net Stable Funding Ratio – NSFR)4 lag in einer Bandbreite 
von 130,1 % bis 139,8 %; damit wurde die aufsichtliche Mindestquote von 100 % durchgän-
gig eingehalten.  
 
Zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften wurden Guthaben bei der Deutschen Bundes-
bank geführt. Das laufende Konto bei der Helaba wurde kreditorisch geführt. 
 
Die Zahlungsfähigkeit ist nach unserer Finanzplanung auch für die absehbare Zukunft ge-
währleistet. Deshalb bewerten wir die Finanzlage der Sparkasse als gut. 
 
�  

 
4 Die NSFR ist eine Liquiditätskennzahl, die als Ergänzung zur kurzfristig ausgelegten LCR beurteilen soll, inwiefern die Spar-
kasse ihre Zahlungsfähigkeit innerhalb der nächsten 12 Monate aufrechterhalten kann. 
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2.5.3� Ertragslage 

Die wesentlichen Erfolgskomponenten der Gewinn- und Verlustrechnung laut Jahresab-
schluss sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.  
 

 2024 2023 Veränderung Veränderung 
 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR % 
Zinsüberschuss 33,2 33,4 -0,2 -0,6 
Provisionsüberschuss 15,3 14,3 1,0 7,0 
Nettoergebnis des Handelsbe-
stands 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Sonstige betriebliche Erträge 2,5 2,4 0,1 4,2 
Personalaufwand 19,9 18,3 1,6 8,7 
Anderer Verwaltungsaufwand 9,8 12,2 -2,4 -19,7 
Sonstige betriebliche  
Aufwendungen 

1,8 1,7 0,1 5,9 

Ergebnis vor Bewertung und 
Risikovorsorge 

19,5 17,9 1,6 8,9 

Ertrag (+) /Aufwand (-) aus Be-
wertung und Risikovorsorge 

-1,3 6,4 -7,7 keine prozen-
tuale Berech-
nung möglich 

Zuführungen / Auflösung 
Fonds für allgemeine Bankrisi-
ken 

9,0 14,0 -5,0 keine prozen-
tuale Berech-
nung möglich 

Ergebnis vor Steuern 9,2 10,4 -1,2 -11,5 
Steueraufwand 8,2 8,9 -0,7 -7,9 
Jahresüberschuss 1,0 1,5 -0,5 -33,3 

 
Zinsüberschuss:    GuV-Posten Nr. 1 bis 4 
Provisionsüberschuss:   GuV-Posten Nr. 5 und 6 
Sonstige betriebliche Erträge:  GuV-Posten Nr. 8 und 20 
Sonstige betriebliche Aufwendungen:  GuV-Posten Nr. 11, 12, 17 und 21 
Aufwand aus Bewertung und Risikovorsorge: GuV-Posten Nr. 13 bis 16 

 
Zur Analyse der Ertragslage wird für interne Zwecke und für den überbetrieblichen Vergleich 
der bundeseinheitliche Betriebsvergleich der Sparkassenorganisation eingesetzt, in dem 
eine detaillierte Aufspaltung und Analyse des Ergebnisses unserer Sparkasse in Relation zur 
durchschnittlichen Bilanzsumme erfolgt.  
 
Zur Ermittlung eines Betriebsergebnisses vor Bewertung werden die Erträge und Aufwen-
dungen um außergewöhnliche Posten bereinigt, die in der internen Darstellung dem neut-
ralen Ergebnis zugerechnet werden. Nach Berücksichtigung des Bewertungsergebnisses 
ergibt sich das Betriebsergebnis nach Bewertung. Unter Berücksichtigung des neutralen Er-
gebnisses und der Steuern verbleibt der Jahresüberschuss. 
 
Das Betriebsergebnis vor Bewertung auf Basis von Betriebsvergleichswerten beträgt 1,14 % 
(Vorjahr 1,14 %) der durchschnittlichen Bilanzsumme des Jahres 2024; es lag damit leicht 
unter dem Durchschnitt der rheinischen Sparkassen. Entgegen des im Vorjahresbericht 
prognostizierten Rückgangs konnte der Wert gehalten werden. 
 
Die Cost-Income-Ratio auf Basis der Betriebsvergleichswerte zur Unternehmenssteuerung 
verschlechterte sich als weiterer bedeutsamster finanzieller Leistungsindikator leicht von 
60,2 % auf 61,3 %. Die im Vorjahr prognostizierte Entwicklung trat ein. 
 
Im Geschäftsjahr hat sich der Zinsüberschuss relativ konstant entwickelt. Er verminderte sich 
leicht um 0,8 % auf 33,0 Mio. EUR und übertraf somit die Vorjahresprognose. 
 
Auch der Provisionsüberschuss überstieg die Erwartungen. Er lag insbesondere aufgrund 
höherer Erträge aus der Vermittlung von Wertpapierprodukten der Deka sowie der Frankfur-
ter Bankgesellschaft um 0,9 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.  
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Des Weiteren ist der Personalaufwand im Rahmen der Erwartungen gestiegen. Die Personal-
aufwendungen erhöhten sich insbesondere infolge der Belastung aus der Tariferhöhung für 
2024 und eines Anstiegs der durchschnittlichen Anzahl von Mitarbeiter/innen und Auszubil-
denden um 9,8 % auf 19,9 Mio. EUR. 
 
Die anderen Verwaltungsaufwendungen verminderten sich entgegen der Prognose gering-
fügig. 
 
Auf der Grundlage eines Beschlusses der zuständigen Gremien des RSGV wurde für den Auf-
bau des Zusatzfonds i. R. des Sparkassen-Teilfonds (vgl. Ausführungen unter 1. Grundlagen 
der Geschäftstätigkeit) vom voraussichtlichen anteiligen Zielvolumen im Jahr 2024 ein Be-
trag in Höhe von 0,6 Mio. EUR geleistet. Die Zahlung erfolgte in voller Höhe aus einer im 
Vorjahr gebildeten Rückstellung. Für einen weiteren Teil des voraussichtlichen anteiligen 
Zielvolumens haben wir aufgrund einer unwiderruflichen Zahlungsverpflichtung die bereits 
in 2023 gebildete Rückstellung zu Lasten des Verwaltungsaufwands in Höhe von 0,4 Mio. 
EUR aufgestockt. 
 
Abschreibungen und Wertberichtigungen nach Verrechnung mit Erträgen (Bewertung und 
Risikovorsorge) beliefen sich auf 1,3 Mio. EUR (Vorjahr Erträge aus Zuschreibungen nach 
Verrechnung mit Abschreibungen und Wertberichtigungen 6,4 Mio. EUR).  Es ergab sich aus 
dem Kreditgeschäft und dem Wertpapiergeschäft ein positives Bewertungsergebnis.  
 
Darüber hinaus haben wir durch die Anwendung des gemilderten Niederstwertprinzips Ab-
schreibungen auf Wertpapiere des Anlagevermögens in Höhe von 2,1 Mio. EUR vermieden. 
(vgl. Angaben im Anhang). 
 
Sonstige Bewertungsmaßnahmen waren von untergeordneter Bedeutung. 
 
Die gemäß § 26a Absatz 1 Satz 4 KWG offenzulegende Kapitalrendite, berechnet als Quoti-
ent aus Nettogewinn (Jahresüberschuss) und Bilanzsumme, betrug im Geschäftsjahr 2024 
0,06 %. 
 
Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf und zur Lage 
 
Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Rahmenbedingungen bewerten wir die Geschäfts-
entwicklung als gut. Die konstante Ertragslage ermöglicht erneut eine Stärkung unseres wirt-
schaftlichen Eigenkapitals im Sinne eines der wesentlichsten finanziellen Leistungsindikato-
ren. 
 
 

3� Nachtragsbericht 

Die Nachtragsberichterstattung erfolgt gemäß § 285 Nr. 33 HGB im Anhang.  
 

�  
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4� Risiko- und Chancenbericht 

4.1� Risikomanagementsystem 

Zur Sicherstellung der langfristigen Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf Basis der ei-
genen Substanz und Ertragskraft setzt die Sparkasse ein Risikotragfähigkeitskonzept mit ei-
ner regelmäßigen Berechnung der Risikotragfähigkeit (ökonomische Perspektive) und einer 
Kapitalplanung (normative Perspektive) ein. Die Risikotragfähigkeit wird ergänzt um Stress-
tests, und es erfolgt eine prozessuale Verknüpfung mit den Strategien, der Risikoinventur 
und der Risikoberichterstattung. 
 
Mit Veröffentlichung der 7. MaRisk-Novelle im Juni 2023 sind auch ESG-Risiken in das Risi-
komanagementsystem sukzessive zu integrieren. Die Auswirkungen von ESG-Risiken auf die 
Risikoarten wurden qualitativ in Form von physischen und transitorischen Szenarien unter-
sucht und im Rahmen einer Risikoinventur berücksichtigt. Auf der Grundlage der durchge-
führten Risikoinventur und der unterzeichneten „Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen 
für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften“ hat die Sparkasse erste Nachhaltig-
keitsgrundsätze und -ziele in die Geschäfts- und Risikostrategie aufgenommen und mit der 
Risikoberichterstattung verknüpft. Die Sparkasse sieht darüber hinaus eine zunehmende Ein-
bindung der ESG-Risiken in die Risikotragfähigkeitsrechnung vor. Zusätzlich sollen die Ver-
fahren zur Umsetzung von Szenarioanalysen u. a. hin zu einer quantitativen Betrachtung un-
ter Berücksichtigung eines angemessen langen Zeitraums weiterentwickelt werden. 
 
In der Geschäftsstrategie werden die Ziele der Sparkasse für jede wesentliche Geschäftstä-
tigkeit sowie die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele dargestellt. Die Risikostrategie 
umfasst die Ziele der Risikosteuerung der wesentlichen Geschäftsaktivitäten sowie die Maß-
nahmen zur Erreichung dieser Ziele. 
 
Ziel der Risikoinventur ist es, mindestens jährlich systematisch Risiken zu identifizieren, um 
deren Wesentlichkeit beurteilen zu können. Zudem werden regelmäßig quantitative und qua-
litative Analysen zur Bestimmung von Risiko- und Ertragskonzentrationen vorgenommen. 
Auf der Grundlage der zuletzt durchgeführten Risikoinventur wurden folgende Risiken in der 
ökonomischen und der normativen Perspektive als wesentlich eingestuft: 
 

Risikoart Risikokategorie 

Adressenrisiko Kundengeschäft 

 Eigengeschäft 

Marktpreisrisiko Zinsänderungsrisiko 

 Spreadrisiko 

 Aktienrisiko 

 Immobilienrisiko 

 Infrastrukturrisiko 

Beteiligungsrisiko  

Liquiditätsrisiko Zahlungsunfähigkeitsrisiko 

 Refinanzierungskostenrisiko 

Operationelles Risiko   

 
Darüber hinaus sind die Risiken aus Veränderungen bei Provisionen und Verwaltungsaufwen-
dungen in der normativen Perspektive wesentlich. 
 
Für die frühzeitige Identifizierung von wesentlichen Risiken sowie von risikoartenübergrei-
fenden Effekten wurden Indikatoren abgeleitet, die auf quantitativen oder qualitativen 
Merkmalen basieren.  
 
Ziel der Ermittlung der Risikotragfähigkeit in der ökonomischen Perspektive ist die Ge-
währleistung des Gläubigerschutzes. Die Sparkasse ermittelte zum 31. Dezember 2024 ein 
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ökonomisches Risikodeckungspotenzial von 249,1 Mio. EUR. Das daraus abgeleitete Ge-
samtlimit von 160,0 Mio. EUR wurde auf die wesentlichen Risiken verteilt und so bemessen, 
dass eine angemessene Steuerung der Risiken ermöglicht wird. Die wesentlichen Risiken 
werden vierteljährlich ermittelt und den Limiten gegenübergestellt. Die bereitgestellten Li-
mite reichten sowohl unterjährig als auch zum Bilanzstichtag aus, um die wesentlichen Risi-
ken abzudecken. 
 
Zur Berechnung des gesamtinstitutsbezogenen Risikos wurden für alle wesentlichen Risiken 
das Konfidenzniveau auf 99,9 % und der Risikobetrachtungshorizont auf ein Jahr rollierend 
festgelegt. Die Sparkasse berücksichtigt innerhalb des Adressenrisikos zwischen dem Kun-
den- und dem Eigengeschäft und innerhalb des Marktpreisrisikos zwischen den Risikofakto-
ren Zinsen, Spreads und Aktien risikomindernde Diversifikationseffekte. 
 
Das auf der Grundlage des Gesamtlimits eingerichtete Limitsystem stellt sich zum 31. De-
zember 2024 wie folgt dar:  
 

Risikoart Risikokategorie Limit Limitauslastung 

Mio. EUR Mio. EUR % 

Adressenrisiko Kundengeschäft 15,5 13,1 84,4 

 Eigengeschäft 2,5 2,3 92,0 

Marktpreisrisiko Zinsänderungsrisiko 47,0 34,4 73,1 

 Spreadrisiko 11,5 9,8 85,2 

 Aktienrisiko 8,5 6,2 72,7 

 Immobilienrisiko 19,5 17,5 89,6 

 Infrastrukturrisiko 5,5 4,7 85,8 

Beteiligungsrisiko  7,0 5,9 84,2 

Liquiditätsrisiko  Refinanzierungskostenrisiko 20,0 16,5 82,4 

Operationelles Risiko  17,0 15,6 91,7 

Freier Risikopuffer  6,0 0,0 0,0 

Risikotragfähigkeitslimit/Gesamtrisiko 160,0 125,8 78,6 

 
Die zuständigen Stellen steuern die Risiken im Rahmen der bestehenden organisatorischen 
Regelungen und der Limitvorgaben des Vorstands. In den Unterrisikoarten gab es im Jahres-
verlauf Limitanpassungen bei gleichbleibenden Limithöhen auf Ebene der Risikoart. Weiter-
gehende Erläuterungen befinden sich im Kapitel 4.4. 
 
Ziel der Ermittlung der Risikotragfähigkeit in der normativen Perspektive ist die Fortfüh-
rung der Sparkasse. Hierzu besteht ein zukunftsgerichteter Kapitalplanungsprozess bis 
zum Jahr 2029. Um einen Kapitalbedarf rechtzeitig identifizieren zu können, wurden Annah-
men über die künftige Ergebnisentwicklung für das Planszenario sowie für ein adverses Sze-
nario getroffen. 
 
In der normativen Perspektive sind alle regulatorischen und aufsichtlichen Anforderungen 
sowie die darauf basierenden internen Anforderungen zu berücksichtigen. Relevante Steu-
erungsgrößen sind die Kernkapitalanforderung, die Gesamtkapitalanforderung (SREP-
Gesamtkapitalanforderung, die kombinierte Pufferanforderung und die Eigenmittelempfeh-
lung) sowie die Strukturanforderungen hinsichtlich des Kapitals, die Höchstverschuldungs-
grenze und die Großkreditgrenze.  
 
Für den betrachteten Zeitraum von 5 Jahren können die aufsichtlichen Anforderungen im 
Planszenario vollständig erfüllt werden. Gleiches gilt im Falle der Betrachtung adverser Ent-
wicklungen, in dem jedoch nur die harten Mindestkapitalanforderungen zwingend einzuhal-
ten sind. 
 
Die der Risikotragfähigkeit zu Grunde liegenden Annahmen sowie die Angemessenheit der 
Methoden und Verfahren werden jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst (Validierung). 
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Die Sparkasse setzt zur Steuerung der Zinsänderungsrisiken derivative Finanzinstrumente 
(Swapgeschäfte) ein. Sie wurden in die verlustfreie Bewertung des Bankbuches einbezogen. 
Daneben ist die Sparkasse an vier Kreditbasket-Transaktionen der Sparkassen-Finanzgruppe 
beteiligt. Die hieraus resultierenden Kreditderivate werden sowohl in der Position des Siche-
rungsnehmers als auch als Sicherungsgeber gehalten. Dabei handelt es sich um in emittierte 
Credit Linked Notes eingebettete Credit Default Swaps.  
 
Stresstests werden ergänzend zur Risikotragfähigkeit durchgeführt. Ziel ist die Abbildung 
außergewöhnlicher aber plausibel möglicher Ereignisse über Szenario- und Sensitivitätsana-
lysen. Als Ergebnis dieser Simulationen ist festzuhalten, dass auch bei unerwarteten Entwick-
lungen die Risikotragfähigkeit gegeben ist. In einzelnen Szenarien wurden Engpässe ermit-
telt, die zu einer Anpassung des Limitsystems führen würden. Maßnahmen mussten zum Bi-
lanzstichtag nicht ergriffen werden.  
 
Die turnusmäßige Risikoberichterstattung an den Vorstand umfasst den Gesamtrisikobe-
richt inklusive der Berichte zu den wesentlichen Risikoarten. Zur Berichterstattung über die 
Geschäftslage dienen die Monatsberichte an die Geschäftsleitung sowie das Reporting im Ge-
samtbankrisikobericht. Die Berichte enthalten neben quantitativen Informationen auch eine 
qualitative Beurteilung zu wesentlichen Positionen und Risiken. Auf besondere Risiken für 
die Geschäftsentwicklung und dafür geplante Maßnahmen wird gesondert eingegangen. Der 
Verwaltungsrat wird vierteljährlich über die Risikosituation informiert. Neben der turnusmä-
ßigen Berichterstattung ist auch geregelt, in welchen Fällen eine Ad-hoc-Berichterstattung 
zu erfolgen hat. 
 
Der Sicherung der Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit von Steuerungs- und Überwachungs-
systemen (Interne Kontrollverfahren) dienen neben eingerichteten Funktionstrennungen 
bei Zuständigkeiten und Arbeitsprozessen auch die Tätigkeiten der Risikocontrolling-Funk-
tion, der Compliance-Funktion und der Internen Revision. 
 
Die Risikocontrolling-Funktion, die aufbauorganisatorisch von Bereichen, die Geschäfte ini-
tiieren oder abschließen, getrennt ist, hat die Aufgabe, die wesentlichen Risiken zu identifi-
zieren, zu beurteilen, zu überwachen und darüber zu berichten. Der Risikocontrolling-Funk-
tion obliegt die Methodenauswahl, die Überprüfung der Angemessenheit der eingesetzten 
Methoden und Verfahren sowie die Errichtung und Weiterentwicklung der Risikosteuerungs- 
und -controllingprozesse. Zusätzlich verantwortet sie die Umsetzung der aufsichtlichen und 
gesetzlichen Anforderungen, die Erstellung der Risikotragfähigkeitsberechnung und die lau-
fende Überwachung der Einhaltung von Limiten. Sie unterstützt den Vorstand in allen risiko-
politischen Fragen und ist an der Erstellung und Umsetzung der Risikostrategie maßgeblich 
beteiligt. Die Risikocontrolling-Funktion wird im Wesentlichen durch die Mitarbeiter der Ab-
teilung Controlling wahrgenommen. Die Leitung der Risikocontrolling-Funktion obliegt dem 
Leiter der Abteilung Controlling. Unterstellt ist er dem Vorstand. 
 
Die Compliance-Funktion wirkt auf die Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhal-
tung der für die Sparkasse wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben und entspre-
chender Kontrollen hin. Ferner hat sie den Vorstand hinsichtlich der Einhaltung dieser recht-
lichen Regelungen und Vorgaben zu unterstützen und zu beraten. 
 
Die Interne Revision prüft und beurteilt risikoorientiert und prozessunabhängig die Wirk-
samkeit und Angemessenheit des Risikomanagements im Allgemeinen und des internen 
Kontrollsystems im Besonderen sowie die Ordnungsmäßigkeit grundsätzlich aller Aktivitäten 
und Prozesse. Sie ist dem Vorstand unmittelbar unterstellt und ihm gegenüber berichts-
pflichtig. 
 
Verfahren zur Aufnahme von Geschäftsaktivitäten in neuen Produkten oder auf neuen Märk-
ten (Neu-Produkt-Prozess) sind festgelegt. Zur Einschätzung der Wesentlichkeit geplanter 
Veränderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation sowie den IT-Systemen bestehen 
Definitionen und Regelungen. 
�  
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4.2� Strukturelle Darstellung der wesentlichen Risiken 

4.2.1� Adressenrisiko 

Unter dem Adressenrisiko wird ein Verlust in einer bilanziellen oder außerbilanziellen Posi-
tion verstanden, der durch eine Bonitätsverschlechterung einschließlich des Ausfalls eines 
Schuldners bedingt ist. Dabei wird das Adressenrisiko in das Ausfall- sowie das Migrationsri-
siko eines Schuldners unterteilt. 
 
Das Ausfallrisiko umfasst die Gefahr eines Verlustes, welcher aus einem drohenden bzw. vor-
liegenden Zahlungsausfall eines Schuldners entsteht. 
 
Das Migrationsrisiko bezeichnet die Gefahr eines Verlustes, der sich dadurch ergibt, dass sich 
die Bonitätseinstufung (Rating) des Schuldners verändert hat. 
 
Das Länderrisiko umfasst neben dem bonitätsinduzierten Länderrisiko auch das politische 
Risiko, z. B. aus einem Transferstopp. Das Länderrisiko im Sinne eines Ausfalls oder einer Bo-
nitätsveränderung eines Schuldners ist Teil des Adressenrisikos im Kunden- und Eigenge-
schäft. Der Schuldner kann ein ausländischer öffentlicher Haushalt oder ein sonstiger Schuld-
ner sein, der seinen Sitz im Ausland und somit in einem anderen Rechtsraum hat. 
 
Der Value-at-Risk wird in der ökonomischen Perspektive über eine Monte-Carlo-Simulation 
in der Anwendung Credit Portfolio View (CPV) ermittelt. Dabei wird die Wertentwicklung der 
einzelnen Geschäfte in einem jeweils spezifischen ökonomischen Umfeld simuliert. Zur Be-
wertung werden neben den Portfoliodaten der Sparkasse Risikoparameter (z. B. Ausfallzeit-
reihen, Korrelationen, Migrations- und Shiftmatrizen, Verwertungs-, Neubewertungs- und 
Einbringungsquoten) verwendet, die aus historischen Daten aller Sparkassen ermittelt wur-
den. Die Risikomessung von Kunden- und Eigengeschäft erfolgt integriert. 
 

4.2.1.1� Adressenrisiko im Kundengeschäft 

Das Adressenrisiko im Kundengeschäft umfasst einerseits die Gefahr eines Verlustes durch 
einen drohenden bzw. vorliegenden Zahlungsausfall eines originären Kredites sowie von 
Eventualverbindlichkeiten wie beispielsweise Avale (Ausfallrisiko). Andererseits umfasst es 
auch die Gefahr, dass Sicherheiten teilweise oder ganz an Wert verlieren und deshalb zur Ab-
sicherung der Kredite nicht ausreichen oder überhaupt nicht beitragen können (Sicherhei-
tenverwertungs- und -einbringungsrisiko).  
 
Teil des Adressenrisikos im Kundengeschäft ist auch die Gefahr, dass sich im Zeitablauf die 
Bonitätseinstufung (Ratingklasse) des Kreditnehmers ändert und damit ein möglicherweise 
höherer Spread gegenüber der risikolosen Zinskurve berücksichtigt werden muss (Migrati-
onsrisiko). 
 
Die Steuerung des Adressenrisikos im Kundengeschäfts erfolgt entsprechend der festgeleg-
ten Strategie unter besonderer Berücksichtigung der Größenklassenstruktur, der Bonitäten, 
der Branchen, der gestellten Sicherheiten sowie des Risikos der Engagements. 
�  
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Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
-� Trennung zwischen Markt (1. Votum) und Marktfolge (2. Votum) bis in die Geschäftsver-

teilung des Vorstands 

-� regelmäßige Bonitätsbeurteilung und Beurteilung des Kapitaldienstes auf Basis aktu-
eller Unterlagen 

-� Einsatz standardisierter Risikoklassifizierungsverfahren (Rating- und Scoringverfah-
ren) in Kombination mit bonitätsabhängiger Preisgestaltung und bonitätsabhängigen 
Kompetenzen 

-� interne, bonitätsabhängige Richtwerte für Kreditobergrenzen, die unterhalb der Groß-
kreditgrenzen des KWG liegen, dienen der Vermeidung von Risikokonzentrationen im 
Kundenkreditportfolio. Einzelfälle, die diese Obergrenze überschreiten, unterliegen ei-
ner verstärkten Beobachtung 

-� regelmäßige Überprüfung von Sicherheiten 

-� Einsatz eines Risikofrüherkennungsverfahrens, das gewährleistet, dass bei Auftreten 
von signifikanten Bonitätsverschlechterungen frühzeitig risikobegrenzende Maßnah-
men eingeleitet werden können 

-� festgelegte Verfahren zur Überleitung von Kreditengagements in die Intensivbetreu-
ung oder Sanierungsbetreuung 

-� Berechnung des Adressenrisikos für die Risikotragfähigkeit in der ökonomischen Per-
spektive mit dem Kreditrisikomodell „Credit Portfolio View“ 

-� Einsatz von Sicherungsinstrumenten zur Reduzierung vorhandener Risikokonzentrati-
onen mittels Kreditbaskettransaktionen 

-� Kreditportfolioüberwachung auf Gesamthausebene mittels regelmäßigem Reporting 

 
Das Kreditgeschäft der Sparkasse gliedert sich in zwei große Gruppen: Das Firmenkunden-/ 
Kommunalkreditgeschäft und das Privatkundenkreditgeschäft.  
 

Kreditgeschäft der Sparkasse 

Buchwerte 

31.12.2024 
Mio. EUR 

31.12.2023 
Mio. EUR 

Firmenkundenkredite 546,7 517,6 

Privatkundenkredite 459,5 486,2 

Kommunalkredite und kommunalverbürgte  
Kredite 

148,3 135,7 

Sonstige 5,8 7,1 

Gesamt 1.160,3 1.146,6 

Davon Weiterleitungsdarlehen 54,4 62,9 
 

 

 
Zum 31. Dezember 2024 wurden etwa 60,4 % der zum Jahresende ausgelegten Kreditmittel 
an Unternehmen und wirtschaftlich selbstständige Privatpersonen vergeben, 39,6 % an wirt-
schaftlich unselbstständige und sonstige Privatpersonen.  
 
Die regionale Wirtschaftsstruktur spiegelt sich auch im Kreditgeschäft der Sparkasse wider. 
Schwerpunkte im gewerblichen Kreditgeschäft bilden mit 13,5 % die Ausleihungen an das 
verarbeitende Gewerbe und mit 23,7 % an Unternehmen des Grundstücks- und Wohnungs-
wesens.  
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Die Größenklassenstruktur zeigt insgesamt eine breite Streuung des Ausleihgeschäfts. 
42,92 % des Gesamtkreditvolumens im Sinne des § 19 Abs. 1 KWG entfallen auf Kreditenga-
gements mit einem Kreditvolumen bis 0,5 Mio. EUR. 25,43 % des Gesamtkreditvolumens im 
Sinne des § 19 Abs. 1 KWG betreffen Kreditengagements mit einem Kreditvolumen von mehr 
als 5,0 Mio. EUR. 
 
Die Risikostrategie ist ausgerichtet auf Kreditnehmer mit guten Bonitäten bzw. geringeren 
Ausfallwahrscheinlichkeiten. Dies wird durch die Neugeschäftsplanung unterstützt. Zum 
31. Dezember 2024 ergibt sich im Kundengeschäft folgende Ratingklassenstruktur: 
 

Ratingklasse Anzahl in % Volumen in % 

1 bis 9 91,1 94,4 

10 bis 15 7,8 5,0 

16 bis 18 1,1 0,6 

 
Das Länderrisiko ist für die Sparkasse von untergeordneter Bedeutung. Das an Kreditnehmer 
mit Sitz im Ausland ausgelegte Kreditvolumen einschließlich Wertpapiere betrug am 31. De-
zember 2024 10,1 % des Gesamtkreditvolumens im Sinne des § 19 Abs. 1 KWG.  
 
Konzentrationen bestehen im Kreditportfolio in folgenden Bereichen: 
�� Größenkonzentration bei Großkrediten nach Art. 392 CRR 
�� Branchenkonzentration bei den Branchen Grundstücks- und Wohnungswesen, Verar-

beitendes Gewerbe sowie Inländische Öffentliche Haushalte 
�� Risikokonzentration aufgrund der regionalen Begrenzung des Geschäftsgebietes 
�� Konzentration im Bereich der regionalen, grundpfandrechtlichen Sicherheiten 

 
Insgesamt sind wir der Auffassung, dass unser Kreditportfolio sowohl nach Branchen und 
Größenklassen als auch nach Ratinggruppen gut diversifiziert ist.  
 
Zur Absicherung von Adressenausfallrisiken hat die Sparkasse 9 Einzelkreditnehmer mit ei-
nem Kreditvolumen von insgesamt 15,9 Mio. EUR in die Sparkassen-Kreditbaskets (über die 
Emission von Originatoren-Credit Linked Notes) eingebracht. 
 
Risikovorsorgemaßnahmen sind für alle Engagements vorgesehen, bei denen nach umfas-
sender Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmer davon ausgegangen 
werden kann, dass es voraussichtlich nicht mehr möglich sein wird, alle fälligen Zins- und 
Tilgungszahlungen gemäß den vertraglich vereinbarten Kreditbedingungen zu vereinnah-
men. Bei der Bemessung der Risikovorsorgemaßnahmen werden die voraussichtlichen Rea-
lisationswerte der gestellten Sicherheiten berücksichtigt. Darüber hinaus haben wir ange-
messene Pauschalwertberichtigungen gebildet. Das Verfahren für die Bildung der Pauschal-
wertberichtigungen ist im Anhang zum Jahresabschluss erläutert. Der Vorstand wird viertel-
jährlich über die Entwicklung der Strukturmerkmale des Kreditportfolios, die Einhaltung der 
Limite und die Entwicklung der notwendigen Vorsorgemaßnahmen für Einzelrisiken schrift-
lich unterrichtet. Eine ad-hoc-Berichterstattung ergänzt bei Bedarf das standardisierte Ver-
fahren. 
 
Der Bestand der Risikovorsorge in 2024 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Mio. EUR auf 
5,0 Mio. EUR reduziert. Der Neubildung von Einzelwertberichtigungen und Rückstellungen 
im Kreditgeschäft in Höhe von 2,4 Mio. EUR standen Auflösungen von 2,8 Mio. EUR und ein 
Verbrauch von 1,0 Mio. EUR gegenüber. Pauschalwertberichtigungen bestehen unverändert 
in Höhe von 2,8 Mio. EUR.  
 

4.2.1.2� Adressenrisiko im Eigengeschäft 

Das Adressenrisiko im Eigengeschäft umfasst die Gefahr eines Verlustes, der aus einem dro-
henden bzw. vorliegenden Zahlungsausfall eines Emittenten oder eines Kontrahenten (Aus-
fallrisiko) resultieren kann. 
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Ebenso besteht die Gefahr, dass sich im Zeitablauf die Bonitätseinstufung (Rating) des 
Schuldners ändert und damit ein möglicherweise höherer Spread gegenüber der risikolosen 
Zinskurve berücksichtigt werden muss (Migrationsrisiko). Dabei unterteilt sich das Kontra-
hentenrisiko in ein Wiedereindeckungs- und ein Erfüllungsrisiko. 
 
Zudem gibt es im Eigengeschäft das Risiko, dass die tatsächlichen Restwerte der Emissionen 
bei Ausfall von den prognostizierten Werten abweichen. 
 
Ferner beinhalten Aktien eine Adressenrisikokomponente. Diese besteht in der Gefahr einer 
negativen Wertveränderung aufgrund von Bonitätsverschlechterung oder Ausfall des Ak-
tienemittenten. 
 
Die Steuerung des Adressenrisikos des Eigengeschäfts erfolgt entsprechend der festgeleg-
ten Strategie unter besonderer Berücksichtigung der Größenklassenstruktur, der Bonitäten, 
der Branchen sowie des Risikos der Engagements. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
-� Festlegung von Limiten je Partner (Emittenten- und Kontrahentenlimite) 

 
-� Regelmäßige Bonitätsbeurteilung der Vertragspartner anhand von externen Rating-

einstufungen sowie eigenen Analysen 

 
-� Berechnung des Adressenrisikos für die Risikotragfähigkeit in der ökonomischen Per-

spektive mit dem Kreditrisikomodell „Credit Portfolio View" 

 
Die Eigengeschäfte umfassen zum Bilanzstichtag im Wesentlichen die Schuldverschreibun-
gen und Anleihen (152,8 Mio. EUR) und unseren Wertpapierspezialfonds (154,5 Mio. EUR). 
 
Dabei zeigt sich nachfolgende Ratingverteilung:5 
 

Externes Rating             

Moody's /  
Standard & Poor’s  

Aaa bis Baa1 / 
AAA bis BBB+ 

(TEUR) 

Baa2 bis Baa3 / 
BBB bis BBB- 

(TEUR) 

Ba1 bis Ba3 / 
BB+ bis BB- 

(TEUR) 

B1 bis C / 
B+ bis C 
(TEUR) 

Ausfall 
(TEUR) 

Ungeratet 
(TEUR) 

31.12.2024 179.333 29.035 14.123 6.514  24.330 

31.12.2023 176.774 31.153 12.584 6.001  24.774 

 
Die direkt durch die Sparkasse gehaltenen Wertpapiere verfügen ausnahmslos über ein Ra-
ting im Bereich des Investmentgrades. Beim Erwerb von Anteilen an Investmentfonds inner-
halb unseres Spezialfonds enthalten die Anlagerichtlinien Vorgaben zu Bonitäten, in die in-
vestiert werden darf. Bei den ungerateten Positionen handelt es sich im Wesentlichen um die 
Sparkassen-Kreditbaskets. 
 
Konzentrationen bestehen bei den durch die Sparkasse direkt gehaltenen Wertpapieren hin-
sichtlich der Forderungen an inländische öffentliche Emittenten und an Landesbanken. Zu 
berücksichtigen sind dabei auch das institutsbezogene Sicherungssystem sowie unsere Be-
teiligungen, von denen ein hoher Anteil auf Gesellschaften der Sparkassen-Finanzgruppe 
entfällt. Ein Teil dieser Konzentrationen ergibt sich als Folge der Mitgliedschaft in der Spar-
kassenorganisation. 
 

 
5 Dargestellt werden ausschließlich verzinsliche Wertpapiere im Direktbestand und im Spezi-
alfonds.  
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4.2.2� Marktpreisrisiko 

Das Marktpreisrisiko wird definiert als Verlust in einer bilanziellen oder außerbilanziellen Po-
sition, welcher sich aus der Veränderung von Risikofaktoren ergibt. 
 
Die Steuerung des Marktpreisrisikos erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie unter 
besonderer Berücksichtigung der festgelegten Limite und der vereinbarten Anlagerichtlinien 
für Spezialfonds. Der Anlageausschuss des Spezialfonds hat die Aufgabe, den Vorstand bei 
der Umsetzung der Strategie zu unterstützen.  
 

4.2.2.1� Zinsänderungsrisiko 

Das Zinsänderungsrisiko wird definiert als die Gefahr eines Verlustes in einer bilanziellen 
oder außerbilanziellen Position, welcher sich aus einer unerwarteten negativen Veränderung 
der risikolosen Zinskurve ergibt. Bestandteile des Zinsänderungsrisikos sind das Fristen-
transformations- und das Basisrisiko.  
 
Das Fristentransformationsrisiko entsteht aus der Fristentransformation der Geschäfte und 
der Veränderung der Zinskurve. Bei der Veränderung kann es sich um eine parallele Verschie-
bung oder eine Drehung handeln, d. h. die Kurve wird flacher oder steiler. Die Veränderung 
kann sich auf die gesamte Kurve auswirken oder auf Teile davon.  
 
Das Basisrisiko entsteht, wenn sich die Zinssätze an den identischen (oder annähernd glei-
chen) Stützstellen unterschiedlicher Zinskurven (ggf. auch von Kurven in verschiedenen Wäh-
rungen) unterschiedlich entwickeln. 
 
In einer periodischen Sicht bzw. in der normativen Perspektive können sich Veränderungen 
im Zinsüberschuss, im Bewertungsergebnis Wertpapiere sowie einer Bildung bzw. Verände-
rung einer Drohverlustrückstellung im Rahmen der verlustfreien Bewertung des Bankbuchs 
gemäß IDW RS BFA 3 n. F. ergeben. Schwankungen im Zinskonditionsbeitrag sind in die Be-
trachtung des Zinsänderungsrisikos in der normativen Perspektive integriert. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
-� Periodische Steuerung und normative Perspektive: Berechnungen auf Basis verschie-

dener Zinsszenarien mittels der von der SR entwickelten IT-Anwendungen „MPR“ und 
„GBS“. Betrachtung des laufenden Geschäftsjahres und der fünf Folgejahre bei der Be-
stimmung der Auswirkungen auf das handelsrechtliche Ergebnis 

 
-� Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis des Varianz-Kovari-

anz-Ansatzes (Delta-Gamma-Ansatz) mittels der IT-Anwendung „MPR“ 
 
-� Ermittlung des Verlustrisikos (Value-at-Risk) für den aus den Gesamtzahlungsströmen 

errechneten Barwert mittels Simulationsverfahren auf Basis verschiedener Risikosze-
narien. Zur Beurteilung des Zinsänderungsrisikos orientiert sich die Sparkasse an einer 
definierten Benchmark. Abweichungen zeigen ggf. einen Bedarf an Steuerungsmaß-
nahmen auf und dienen als zusätzliche Information für zu tätigende Handelsgeschäfte. 

 
-� Ermittlung der wert- und ertragsorientierten Perspektive auf Basis der DelVO (EU) 

2024/856 und der Del-VO (EU) 2024/857 jeweils vom 1. Dezember 2023 
 
-� Berücksichtigung von Risiken aus Fonds nach dem Durchschauprinzip 

 
Zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken wurden neben bilanzwirksamen Instrumenten auch 
derivative Finanzinstrumente in Form von Zinsswaps eingesetzt (vgl. Angaben im Anhang 
zum Jahresabschluss).  
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Die Sparkasse berechnet die aufsichtlichen sechs IRRBB-Szenarien (Interest Rate Risk in the 
Banking Book). Die Auswirkungen bewegen sich zwischen -26,1 Mio. EUR bzw. -15,2 % des 
Kernkapitals und +11,2 Mio. EUR bzw. 6,5 % des Kernkapitals Barwertveränderung zum 31. 
Dezember 2024. 
 
In der ertragsorientierten Perspektive, in der der Nettozinsertrag aus den beiden Zins-
schockszenarien von + bzw. -200 Basispunkte mit einem Basisszenario gleichbleibender Zin-
sen verglichen wird, ergeben sich zum 31. Dezember 2024 Auswirkungen in Höhe von -2,6 
Mio. EUR bzw. 1,5 % des Kernkapitals bei +200 Basispunkten und 3,0 Mio. EUR bzw. 1,8 % 
des Kernkapitals bei -200 Basispunkten. 
 

Konzentrationen bestehen in folgenden Bereichen:  
Hoher Anteil variabel verzinslicher Passiva in der Bilanz der Sparkasse sowie hoher Anteil an 
langfristigen Festzinsaktiva im Kunden- und Eigengeschäft.  
 
Durch das Geschäftsmodell der Sparkassen insgesamt und die strategische Ausrichtung der 
Stadtsparkasse Remscheid werden diese Konzentrationen bewusst eingegangen. Sie werden 
regelmäßig beobachtet, reportet und über das Limitsystem implizit gesteuert. 
 

4.2.2.2� Spreadrisiko 

Das Spreadrisiko wird definiert als die Gefahr eines Verlustes in einer bilanziellen oder au-
ßerbilanziellen Position, welcher sich aus der Veränderung von Spreads bei gleichbleiben-
dem Rating ergibt. Dabei wird unter einem Spread die Differenz zu einer risikolosen Zinskurve 
verstanden. Der Spread ist unabhängig von der zu Grunde liegenden Zinskurve zu sehen, d. h. 
ein Spread in einer anderen Währung wird analog einem Spread in EUR behandelt. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
-� Periodische Steuerung und normative Perspektive: Berücksichtigung im adversen Sze-

nario mittels der IT-Anwendung SimCorp Dimension („SCD“)  
 
-� Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis des Varianz-Kovari-

anz-Ansatzes (Delta-Gamma-Ansatz) mittels der IT-Anwendung „MPR“ 

 

-� Berücksichtigung von Risiken aus Fonds nach dem Durchschauprinzip 
 

4.2.2.3� Aktienrisiko 

Das Aktienrisiko wird definiert als die Gefahr eines Verlustes in einer bilanziellen oder außer-
bilanziellen Position, welcher sich aus der Veränderung von Aktienkursen ergibt. Neben dem 
Marktpreisrisiko beinhalten Aktien auch eine Adressenrisikokomponente. 
 
In der normativen Perspektive umfasst das Aktienrisiko darüber hinaus das Risiko, dass Divi-
dendenerträge nicht in der erwarteten Höhe erzielt werden können. 
 
�  
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Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
-� Periodische Steuerung und normative Perspektive: Berücksichtigung im adversen Sze-

nario über Risikoabschläge  
 
-� Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis des Varianz-Kovari-

anz-Ansatzes (Delta-Gamma-Ansatz) mittels der IT-Anwendung „MPR“ 
 
-� Berücksichtigung von Risiken aus Fonds nach dem Durchschauprinzip 
 
Aktien werden zurzeit ausschließlich im Spezialfonds gehalten. Dieser wird unter anderem 
durch festgelegte Vermögensuntergrenzen gesteuert, die sich aus dem zur Verfügung ge-
stellten Risikokapital ableiten. 
 

4.2.2.4� Immobilienrisiko 

Das Immobilienrisiko wird definiert als die Gefahr eines Verlustes in einer bilanziellen oder 
außerbilanziellen Position, welcher sich aus der Veränderung von Marktwerten aus Immobi-
lien ergibt. Immobilieninvestitionen umfassen sowohl Direktinvestitionen (Renditeobjekte, 
Rettungserwerb) als auch indirekte Investitionen (Immobilienfonds, Beteiligungen in Immo-
biliengesellschaften). 
 
In der normativen Perspektive umfasst das Immobilienrisiko darüber hinaus das Mietertrags-
risiko aus eigenen, fremdgenutzten Immobilien. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
-� Periodische Steuerung und normative Perspektive: Berücksichtigung im adversen Sze-

nario über Risikoabschläge/Mietausfälle  
 
-� Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis des Varianz-Kovari-

anz-Ansatzes (Delta-Normal-Ansatz) mittels der von der SR bereitgestellten IT-
Anwendung „caballito“ 

 
Immobilien werden im Eigenbestand über das Portfolio eines verbundenen Unternehmens 
und über einen Immobilienfonds in unserem Spezialfonds in einem überschaubaren Umfang 
gehalten. Besondere Risiken sind aus den Anlagen derzeit nicht erkennbar.  
 

4.2.2.5� Infrastrukturrisiko 

Das Infrastrukturrisiko wird definiert als die Gefahr eines Verlustes in einer bilanziellen oder 
außerbilanziellen Position, welcher sich aus der Veränderung von Marktwerten aus Infra-
strukturinvestments ergibt. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
-� Periodische Steuerung und normative Perspektive: Berücksichtigung im adversen Sze-

nario über Risikoabschläge 
 
-� Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk (Benchmark-Portfolio-Ansatz) 

auf Basis historischer Zeitreihen 
 
Infrastrukturinvestments werden über Infrastrukturfonds in unserem Spezialfonds in einem 
überschaubaren Umfang gehalten. Besondere Risiken sind aus den Anlagen derzeit nicht er-
kennbar. 
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4.2.3� Beteiligungsrisiko 

Das Beteiligungsrisiko umfasst die Gefahr eines Verlustes durch eine negative Wertänderung 
einer Beteiligung.  
 
Je nach Beteiligungsart unterscheidet man nach dem Risiko aus strategischen Beteiligungen, 
Kapitalbeteiligungen und Funktionsbeteiligungen. 
 
Die Steuerung des Beteiligungsrisikos erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie.  
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
-� Rückgriff auf das Beteiligungscontrolling des Rheinischen Sparkassen- und Girover-

bands für die Verbundbeteiligungen 
 
-� In der normativen Perspektive wird die Auswirkung auf aufsichtliche Quoten durch Be-

teiligungen berücksichtigt 
 
-� Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis einer Szenarioana-

lyse 
 
-� Regelmäßige qualitative Beurteilung der Unternehmensentwicklung, der strategi-

schen Ausrichtung sowie der Marktstellung des jeweiligen Beteiligungsunternehmens 
 
Wertansätze für Beteiligungsinstrumente zum 31. Dezember 2024: 
 

Gruppen von Beteiligungsinstrumenten Buchwert TEUR 

Strategische Beteiligungen 3.435,9 

Kapitalbeteiligungen 17.902,6 

Funktionsbeteiligungen 20.150,2 

 
Das Beteiligungsportfolio besteht vorwiegend aus Funktionsbeteiligungen innerhalb der 
Sparkassen-Finanzgruppe. Daneben bestehen weitere Beteiligungen, die unter Renditege-
sichtspunkten und zur Diversifizierung gehalten werden. 
 
Der überwiegende Teil des Bestands an Kapitalbeteiligungen entfällt auf eine Immobilienge-
sellschaft. Das Risiko aus den Anteilen dieser Gesellschaft wird dem Immobilienrisiko zuge-
ordnet, da der wesentliche Geschäftszweck im Aufbau eines Immobilienportfolios liegt. 
 
Konzentrationen bestehen im Beteiligungsportfolio in folgendem Bereich: Konzentration 
aufgrund der Bündelung strategischer Verbundbeteiligungen. 
 
Durch das Geschäftsmodell der Sparkassen insgesamt und durch die strategische Ausrich-
tung der Stadtsparkasse Remscheid werden diese Konzentrationen bewusst eingegangen. 
Sie werden regelmäßig beobachtet und reportet. 
 

4.2.4� Liquiditätsrisiko 

Das Liquiditätsrisiko setzt sich aus dem Zahlungsunfähigkeits- und dem Refinanzierungskos-
tenrisiko zusammen. Das Liquiditätsrisiko umfasst in beiden Bestandteilen auch das Marktli-
quiditätsrisiko. Dieses ist das Risiko, dass aufgrund von Marktstörungen oder unzulänglicher 
Markttiefe Finanztitel an den Finanzmärkten nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt und/oder 
nicht zu fairen Preisen gehandelt werden können.  
 
Das Zahlungsunfähigkeitsrisiko stellt die Gefahr dar, Zahlungsverpflichtungen nicht in voller 
Höhe oder nicht fristgerecht nachzukommen. 
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Das Refinanzierungskostenrisiko bildet die Gefahr ab, dass die Refinanzierungskosten über 
der in der Planung angesetzten Höhe liegen. Dies kann auf der Schwankung des institutsei-
genen Spreads sowie aus der unerwarteten Veränderung der Refinanzierungsstruktur beru-
hen.  
 
Das Refinanzierungskostenrisiko in der ökonomischen Perspektive ergibt sich aus der nega-
tiven Veränderung des Liquiditätsbeitrages aufgrund von marktbedingten Spreadschwan-
kungen. 
 
In der normativen Perspektive wird die GuV-Auswirkung des Refinanzierungskostenrisikos in 
Form höherer Zinsaufwendungen abgebildet. Aufgrund des Einflusses von Bilanzbeständen 
und der Zinsentwicklung wird das Refinanzierungskostenrisiko zusammen mit dem Zinsän-
derungsrisiko betrachtet. 
 
Die Steuerung des Liquiditätsrisikos erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
-� Regelmäßige Ermittlung und Überwachung der LCR  
 
-� Regelmäßige Ermittlung und Überwachung der strukturellen Liquiditätsquote (Net 

Stable Funding Ratio, NSFR) 
 
-� Regelmäßige Ermittlung der Survival Period und Festlegung einer Risikotoleranz mit-

tels der von der SR entwickelten IT-Anwendung „SVP-Rechner“ 
 
-� Diversifikation der Vermögens- und Kapitalstruktur 
 
-� Regelmäßige Erstellung von Liquiditätsübersichten auf Basis einer hausinternen Liqui-

ditätsplanung, in der die erwarteten Mittelzuflüsse den erwarteten Mittelabflüssen ge-
genübergestellt werden 

 
-� Tägliche Disposition der laufenden Konten 
 
-� Definition eines sich abzeichnenden Liquiditätsengpasses sowie eines Notfallplans 
 
-� Erstellung einer Refinanzierungsplanung 
 
-� Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk (Delta-Normal-Ansatz) auf Ba-

sis des Varianz-Kovarianz-Ansatzes mittels der von der SR entwickelten IT-Anwendung 
„RKR“ 

 
-� Regelmäßige Überwachung der Fundingkonzentration zur Ermittlung und Begrenzung 

des Anteils einzelner Kontrahenten an der Gesamtrefinanzierung 
 
Unplanmäßige Entwicklungen, wie z. B. vorzeitige Kündigungen sowie Zahlungsunfähigkeit 
von Geschäftspartnern, werden dadurch berücksichtigt, dass im Rahmen der Risiko- und 
Stressszenarien sowohl ein Abfluss von Kundeneinlagen als auch eine erhöhte Inanspruch-
nahme offener Kreditlinien simuliert wird.  
 
Zum Bilanzstichtag betrug die Survival Period der Sparkasse im kombinierten Szenario aus 
markt- und idiosynkratischem Stress fünf bis sechs Monate. 
 
Konzentrationen bestehen beim Liquiditätsrisiko in folgenden Bereichen: Hoher Anteil von 
lediglich kurzfristig gebundenen Kundeneinlagen als Hauptrefinanzierungsquelle sowie ho-
her Bestand an täglich fälligen Kundeneinlagen, die wir als breit diversifiziert und stabil ein-
stufen. 
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Durch das Geschäftsmodell der Sparkassen insgesamt und die strategische Ausrichtung der 
Stadtsparkasse Remscheid werden diese Konzentrationen bewusst eingegangen. Sie werden 
regelmäßig beobachtet, reportet und über das Limitsystem implizit gesteuert. 
 
Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im Geschäftsjahr jederzeit gegeben. 
 

4.2.5� Operationelles Risiko 

Das operationelle Risiko bedeutet die Gefahr eines Verlustes durch Schäden, die infolge der 
Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Mitarbeitern, der internen 
Infrastruktur oder in Folge externer Einflüsse eintreten.  
 
Die Steuerung der operationellen Risiken erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie.  
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
-� Systematische Sammlung und Analyse eingetretener Schadensfälle in einer Schadens-

falldatenbank 
 
-� Periodische Steuerung und normative Perspektive: Abbildung im Plan- und adversen 

Szenario  
 
-� Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis der IT-Anwendung 

„OpRisk-Schätzverfahren“ 
 
-� Erstellung von Notfallplänen, insbesondere im Bereich der IT 
 
Konzentrationen bestehen bei den operationellen Risiken in folgenden Bereichen: Aufgrund 
der ausschließlichen Nutzung von IT-Anwendungen des Sparkassenverbunds bzw. der S-Ra-
ting und Risikosysteme GmbH bestehen hohe Abhängigkeiten im Falle eines Ausfalls der IT.  
 

4.3� Chancenbericht 

Unser „Chancenmanagement“ ist in den jährlichen Strategieüberprüfungsprozess inte-
griert.  
 
Die Chancen für unsere geschäftliche Entwicklung sind eng mit der Entwicklung des politi-
schen und wirtschaftlichen Umfelds verknüpft. Sofern sich dieses positiv entwickelt, erwar-
ten wir auch eine Stabilisierung der Nachfrage nach Krediten für den Wohnungsbau. Dies 
würde sich positiv auf unseren Zinsüberschuss auswirken. 
 
Darüber hinaus sehen wir Chancen für eine Steigerung unserer Ertragskraft und unseres Ei-
genkapitals vor allem in der konsequenten Umsetzung unseres Zukunftsplans und der damit 
verbundenen umfangreichen Maßnahmenbündel sowie im forcierten Transformationspro-
zess, durch den wir auf der Basis agiler Werte schneller, flexibler und näher für unsere Kunden 
agieren möchten. 
 
Chancen wollen wir nutzen, indem wir neben der Filialpräsenz in der Fläche und der flächen-
deckend angebotenen SB-Technik digitale Vertriebskanäle weiter ausbauen. Darüber hinaus 
sehen wir durch eine weitere Intensivierung der Arbeitsteilung mit unseren Verbundpart-
nern in der Sparkassenorganisation die Möglichkeit, dem Wettbewerbs- und Rentabilitäts-
druck zu begegnen. 
 
Wir stehen unseren Kunden als verlässlicher Partner auch in herausfordernden Zeiten zur 
Verfügung. Dies bietet nach unserem Selbstverständnis die besten Chancen auf langfristige 
und im beiderseitigen Interesse erfolgreiche Geschäftsverbindungen mit unseren privaten 
und gewerblichen Kunden. 
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4.4� Gesamtbeurteilung der Risikolage 

Unser Haus verfügt über ein dem Umfang der Geschäftstätigkeit entsprechendes System zur 
Steuerung, Überwachung und Kontrolle der vorhandenen Risiken gemäß § 25a KWG. Mit den 
eingerichteten Risikosteuerungs- und -controllingprozessen können die wesentlichen Risi-
ken frühzeitig identifiziert und gesteuert sowie relevante Informationen an die zuständigen 
Entscheidungsträger weitergeleitet werden. 
 
In 2024 bewegten sich die Risiken innerhalb der vom Vorstand vorgegebenen Limite. Li-
mitanpassungen innerhalb des strategisch festgelegten Gesamthauslimits ergaben sich zum 
30.06.2024 und 31.12.2024 aufgrund von Neukalibrierungen in den Unterrisikoarten im Rah-
men der weitergehenden Validierung der neuen Risikotragfähigkeitskonzeption. Das Risiko-
tragfähigkeitslimit (ökonomische Perspektive) war am Bilanzstichtag mit 78,64 % ausgelas-
tet. 
 
Die Mindestanforderungen an die Einhaltung aufsichtlicher Kenngrößen der normativen Per-
spektive der Risikotragfähigkeit wurden  sowohl im Planszenario als auch unter der Berück-
sichtigung adverser Entwicklungen vollständig erfüllt. Demnach war und ist die Risikotragfä-
higkeit derzeit gegeben. Die durchgeführten Stresstests zeigen, dass auch außergewöhnli-
che Ereignisse durch das vorhandene Risikodeckungspotenzial abgedeckt werden können. 
 
Bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken sind nicht erkennbar. Die 
Sparkasse geht von keinen über das übliche geschäftliche Maß hinausgehenden Risiken aus. 
 
Die Sparkasse nimmt am Risikomonitoring des Verbands teil. Die Erhebung erfolgt dreimal 
jährlich. Dabei werden die wichtigsten Risikomesszahlen auf Verbandsebene ausgewertet 
und die Entwicklungen beobachtet. Jede Sparkasse wird insgesamt bewertet und einer von 
vier Monitoringstufen zugeordnet. Die Sparkasse ist der besten Bewertungsstufe zugeord-
net. 
 
Da unser Risikodeckungspotential die eingegangenen Risiken deutlich übersteigt und sich 
dies auf Basis unserer mittelfristigen Ergebnis- und Kapitalplanung voraussichtlich nicht än-
dern wird, beurteilen wir unsere Risikolage insgesamt als ausgewogen. 
 
 

5� Prognosebericht 

Die nachfolgenden Einschätzungen haben Prognosecharakter. Sie stellen unsere Einschät-
zungen der wahrscheinlichsten künftigen Entwicklung auf Basis der uns zum Zeitpunkt der 
Erstellung des Lageberichts zur Verfügung stehenden Informationen dar. Da Prognosen mit 
Unsicherheit behaftet sind bzw. sich durch die Veränderungen der zugrundeliegenden An-
nahmen als unzutreffend erweisen können, ist es möglich, dass die tatsächlichen künftigen 
Ergebnisse gegebenenfalls deutlich von den zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts 
getroffenen Erwartungen über die voraussichtlichen Entwicklungen abweichen. 
 
Der Prognosezeitraum umfasst das auf den Bilanzstichtag folgende Geschäftsjahr. 
 
Als Risiken im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse 
gesehen, die zu einer für die Sparkasse negativen Prognose- bzw. Zielabweichung führen 
können. 
 
Als Chancen im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse 
gesehen, die zu einer für die Sparkasse positiven Prognose- bzw. Zielabweichung führen kön-
nen. 
 
Alle Angaben in diesem Prognosebericht basieren auf den Ergebnis-, Kapital- und Liquidi-
tätsplanungen im Rahmen unserer internen Planungs- und Risikomanagementverfahren.  
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5.1� Rahmenbedingungen 

Die ohnehin fragile geopolitische Lage hat sich seit der US-Präsidentschaftswahl weiter ver-
schärft. Große Unsicherheit besteht insbesondere hinsichtlich der Handelspolitik und des au-
ßen- und verteidigungspolitischen Kurses. Der Krieg in der Ukraine dauert an, während Ge-
spräche zwischen Russland und den USA über die Zukunft der Ukraine und die Finanzierung 
des Wiederaufbaus neue Besorgnis auslösen. 
 
Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet vor diesem Hintergrund mit einem ver-
gleichbaren Wachstum der Weltwirtschaft wie im vergangenen Jahr. In seiner jüngsten Prog-
nose hat der IWF seine Wachstumserwartung für die Weltproduktion (BIP) im laufenden Jahr 
2025 um 0,1 Prozentpunkte auf 3,3 % angehoben und prognostiziert einen Anstieg des Welt-
handels um 3,2 % (2024: +3,4 %). Im Folgejahr erwartet der IWF eine unveränderte BIP-
Wachstumsrate von 3,3 % und eine weitere Zunahme des Welthandels um 3,3 % im Jahr 
2026. 
 
Für Deutschland fällt der Ausblick verhaltener aus. Die Prognosen der großen deutschen Wirt-
schaftsforschungsinstitute vom Dezember 2024 reichten von einer Stagnation der Wirtschaft 
(IfW) bis zu einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um +0,6 % (RWI). Für das Jahr 
2026 erwarten die Wirtschaftsforscher ein leicht höheres Wachstum zwischen 0,8 % und 
1,5 %. 
 
Die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft steht vor wachsenden internationalen Her-
ausforderungen – darunter die zunehmende Konkurrenz in Schlüsselbranchen und protekti-
onistische Tendenzen, insbesondere in den USA. Die künftige Handelspolitik ihres größten 
Handelspartners, insbesondere im Hinblick auf Zölle und andere Handelshemmnisse, ist da-
bei von besonderer Bedeutung. Forschungsinstitute prognostizieren eine weitgehende Stag-
nation der Exporte (-0,9 % bis +1 %) und eine leichte Zunahme der Importe um 0,8 % bis 2,9 
%. Der Außenhandel dürfte das BIP-Wachstum damit reduzieren, die Prognosen liegen hier 
bei -0,6 bzw. -0,7 Prozentpunkten. 
 
Über die direkten wirtschaftlichen Risiken für die deutsche Außenwirtschaft hinaus, wirkt sich 
die angespannte geopolitische Lage auch indirekt negativ aus. Die zunehmende Verunsiche-
rung von Privatpersonen und Unternehmen belastet sowohl den inländischen Konsum als 
auch langfristige Investitionsentscheidungen. Gerade letztere werden zudem durch die Un-
sicherheit über die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen nach der Bundestagswahl 
erschwert. 
 
Die Leitzinssenkungen der EZB – zuletzt am 06.03.2025 – haben in diesem Umfeld nur be-
grenzte Wirkung. Zwar können niedrigere Zinsen Investitionen von Unternehmen und Haus-
halten (Stichwort Wohneigentum) begünstigen, doch sie kompensieren nicht die strukturel-
len Herausforderungen der deutschen Wirtschaft. Hohe Energiepreise, der demografische 
Wandel, die digitale Transformation, notwendige Klimaschutzmaßnahmen und eine hohe Bü-
rokratiebelastung bleiben zentrale Belastungsfaktoren. 
 
Die Stimmungslage in der deutschen Wirtschaft blieb vor diesem Hintergrund auch zu Jah-
resbeginn 2025 von Skepsis geprägt, wie der ifo-Geschäftsklimaindex mit 85,2 Punkten im 
Januar und Februar 2025 zeigte. Während die Unternehmen etwas unzufriedener mit den 
laufenden Geschäften waren, hellten sich die Erwartungen aber leicht auf, insbesondere im 
Verarbeitenden Gewerbe. Lediglich die Dienstleistungsunternehmen blickten im Februar et-
was skeptischer in die Zukunft. Allerdings beurteilten nach wie vor mehr Unternehmen in die-
sem Wirtschaftsbereich ihre aktuelle Geschäftslage eher positiv als negativ. In allen anderen 
Sektoren dagegen verharrte der entsprechende Indikator weiterhin tief im Minus. 
 
Die Industrieproduktion erreichte im Dezember 2024 – nach dem Rückgang um 4,9 % im Ge-
samtjahr 2024 – den niedrigsten Stand seit Mai 2020. Der anhaltende Abwärtstrend setzte 
sich damit fort. 
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Bei den Auftragseingängen im Verarbeitenden Gewerbe gibt es am aktuellen Rand – trotz ei-
nes Rückgangs im Gesamtjahr 2024 – Anzeichen für eine Stabilisierung. Eine deutliche Trend-
wende zeichnete sich allerdings zum Jahreswechsel nicht ab. 
 
Bei den Bauinvestitionen prognostizieren alle großen deutschen Wirtschaftsforschungsinsti-
tute eine nominale Zunahme der Bauinvestitionen (nach einem Rückgang im Vorjahr). Infla-
tionsbereinigt ergibt sich daraus jedoch weiterhin ein Rückgang um -0,8 % bis -1,2 %. %. Im 
darauffolgenden Jahr erwarten die Institute dann auch eine reale Zunahme (zwischen 1,3 % 
und 2,9 %). Die Baukonjunktur wird nach wie vor durch die hohen Baukosten belastet. Zwar 
hat sich der Anstieg deutlich verlangsamt, doch das Niveau bleibt aufgrund der starken Stei-
gerungen in den Vorjahren hoch. Während in den vergangenen Jahren insbesondere die Ma-
terialkosten teils drastisch stiegen, wirken inzwischen die Arbeitskosten stärker preistrei-
bend, ein Effekt, der sich durch den Fachkräftemangel weiter verstärken dürfte, insbesondere 
bei steigender Nachfrage. 
 
Sowohl von den Ausrüstungs- wie auch den Bauinvestitionen erwarten die großen Wirt-
schaftsforschungsinstitute im laufenden Jahr 2025 daher keine bzw. leicht negative Wirkun-
gen auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum. 
 
Positive Wachstumsimpulse werden dagegen von den Staatsausgaben erwartet, wobei die 
Prognoseunsicherheit angesichts der politischen Übergangszeit vor und nach der Bundes-
tagswahl in diesem Jahr besonders hoch ist und sich inzwischen höhere Staatsausgaben ins-
besondere für Verteidigung und Infrastruktur abzeichnen. 
 
Ein Wachstumsimpuls (0,4 – 0,5 Prozentpunkte) wird im laufenden Jahr auch von den priva-
ten Konsumausgaben erwartet, die mäßig (< 1 %) zulegen dürften. 
 
Zwar dürften Reallohnsteigerungen aufgrund höherer Tariflöhne und der nachlassenden In-
flation einen positiven Einfluss haben. Allerdings wirken sich die zunehmende Arbeitslosig-
keit und die allgemein schlechtere Stimmungslage dämpfend aus. Die Verbraucher hatten 
sich daher – nach einer temporären Aufhellung der Stimmungslage im ersten Halbjahr 2024 
– in den letzten Monaten wieder skeptischer geäußert. Der GfK-Konsumklimaindex entwi-
ckelte sich zu Jahresbeginn zweimal in Folge rückläufig; während die Sparneigung steigt, 
werden größere Anschaffungen zurückgestellt. 
 
Auf dem Arbeitsmarkt schlägt sich die eingetrübte Wirtschaftslage inzwischen in einer stei-
genden Arbeitslosigkeit sowie einer rückläufigen Nachfrage nach Arbeitskräften nieder. Für 
das Gesamtjahr 2025 erwarten die großen deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute mehr-
heitlich einen moderaten Anstieg der Arbeitslosenquote auf 6,1 % bis 6,3 % und erstmals 
seit mehreren Jahren wieder einen Rückgang bzw. eine Stagnation der Zahl der Erwerbstäti-
gen (-0,2 % bis 0 %). 
 
Nach dem deutlichen Rückgang der Inflationsrate im Jahr 2024, gehen die Wirtschaftsfor-
schungsinstitute in ihren Prognosen davon aus, dass der Anstieg der Verbraucherpreise in 
Deutschland 2025 mit +2,0 % bis +2,3 % ähnlich ausfallen wird wie im Vorjahr und im Folge-
jahr mit +1,9 % bis +2,2 % noch etwas geringer sein wird. Damit würde die Inflationsrate 
ungefähr der EZB-Zielmarke von 2 % entsprechen. 
 
Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen verharrte zu Jahresbeginn auf hohem Niveau. Darauf-
hin weist der IWH-Insolvenztrend hin, der gegenüber November/Dezember unverändert 
blieb, jedoch 24 % über dem Wert vor einem Jahr lag und 49 % über dem durchschnittlichen 
Januarwert der Vor-Corona-Jahre 2016 bis 2019. 
 
Auch zu Jahresbeginn 2025 bleiben alle Einschätzungen zu den wirtschaftlichen Aussichten 
mit einer hohen Unsicherheit behaftet. Zu den bestehenden Risiken (insbesondere Ukraine, 
Nahostkonflikt) sind weitere hinzugekommen. Darüber hinaus steht die deutsche Wirtschaft 
unverändert vor strukturellen Herausforderungen. Wie eine neue Bundesregierung darauf re-
agieren wird, wird sich erst im weiteren Jahresverlauf zeigen. 
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Die EZB hat die Leitzinsen Anfang März 2025 zum sechsten Mal in Folge gesenkt. Es gab im 
Vorfeld der Zinsentscheidung Äußerungen, dass sich die Leitzinsen womöglich bereits in der 
Nähe des neutralen Zinsniveaus befinden. In der Presseerklärung der EZB zur Leitzinssen-
kung am 6. März 2025 hat sich die Wortwahl entsprechend geändert: es ist nun die Rede da-
von, dass die Geldpolitik spürbar weniger restriktiv wird. 
 
Im bisherigen Jahr 2025 haben sich die Zinsen am Geldmarkt wenig verändert. Am Kapital-
markt war bei den zehnjährigen Bundesanleihen ein leichter Anstieg der Renditen festzustel-
len. Die Renditen der 10-Jährigen Bundesanleihen lagen zum Jahresbeginn bei 2,36 % und 
bis zum Tag der Aufstellung dieses Lageberichts bei 2,57%. 
  
Nachdem sich die Ertragssituation der Kreditinstitute nach dem Ende der mehrjährigen Nied-
rigzinsphase im Jahr 2023 deutlich verbessert hatte, dürften sich der geänderte geldpoliti-
sche Kurs und anhaltende Umschichtungen von Kundeneinlagen in höher verzinste Anlage-
formen zunehmend negativ auf die zentrale Ertragsquelle „Zinsüberschuss“ auswirken. Dar-
über hinaus geht die Deutsche Bundesbank von weiterhin steigenden Investitionsbedarfen 
u.a. zur Verhinderung von Cyberkriminalität und zur verstärkten Digitalisierung aus, die die 
Ertragslage zunächst belasten. 
 
Die Kreditnachfrage war im vergangenen Jahr angestiegen, hatte sich jedoch zuletzt abge-
schwächt, insbesondere bei kleineren und mittleren Unternehmen, was die Bundesbank auf 
die hohe Unsicherheit aufgrund der wirtschaftlichen und (geo-)politischen Lage zurückführt. 
  
Die bereits gestiegenen Wertberichtigungen könnten in den kommenden Quartalen weiter 
zulegen, so die Bundesbank im aktuellen Finanzstabilitätsbericht. Jedoch seien auch zusätz-
liche Verluste in einem Szenario mit einer schwächeren Konjunkturentwicklung angesichts 
der Kapitalreserven der deutschen Kreditinstitute verkraftbar. Bei einem besseren Konjunk-
turverlauf als in der „Basislinie“ angesetzt, könnte der Scheitelpunkt der Entwicklung der 
Wertberichtigungsquote dagegen bald überschritten sein, so die Bundesbank. 
 
Die Aussichten der gesamten Finanzbranche gelten im Wesentlichen auch für die Sparkassen. 
Die Kreditnachfrage hat sich im vergangenen Jahr belebt. Die Tatsache, dass die privaten 
Haushalte die Lage auf dem Wohnungsmarkt wieder positiver einschätzen dürfte die Nach-
frage nach privaten Wohnungsbaukrediten weiter befördern, zumal das Niveau früherer Jahre 
noch nicht wieder erreicht worden ist. 
 
Auf der Passivseite ist mit weiteren Umschichtungen von den Sichteinlagen hin zu Termin-
geldern und Eigenemissionen zu rechnen, so dass sich aufgrund des stark zinsabhängigen 
Geschäftsmodells der Sparkassen der Trend eines rückläufigen Zinsüberschusses fortsetzen 
dürfte.  
 
Ein Anstieg des Preisniveaus um etwas mehr als 2 % würde die Sachaufwendungen in der 
Tendenz steigen lassen, während die Entwicklung des Personalaufwands wesentlich von den 
Ergebnissen der laufenden Tarifverhandlungen abhängt. 
 
Eine Einschätzung zur Entwicklung der Risikovorsorge im Kreditgeschäft unterliegt den glei-
chen Unsicherheiten wie die Prognose zur Wirtschaftsentwicklung. Vor dem Hintergrund der 
angespannten wirtschaftlichen Gesamtsituation kann es zu einem Anstieg der Risikovor-
sorge im Kreditgeschäft kommen. 
 
�  
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5.2� Geschäftsentwicklung 

Abgeleitet aus der Bestandsentwicklung des Jahres 2024 rechnen wir mit einem geringfügi-
gen Wachstum für unser Kundenkreditgeschäft. 
 
Im Einlagengeschäft erwarten wir aufgrund des intensiv über Konditionen geführten Wettbe-
werbs für 2025 weitgehend konstante Bestände in Verbindung mit weiteren leichten Ver-
schiebungen in Richtung auf das außerbilanzielle Geschäft, die zu einem weiterhin positiven 
Saldo aus Wertpapierkäufen und -verkäufen führen. In Summe erwarten wir eine leicht posi-
tive Geldvermögensbildung. 
 
Bei der Bilanzsumme erwarten wir aufgrund der vorgenannten Entwicklungen im Kredit- und 
Einlagengeschäft für das Folgejahr einen leichten Anstieg. 
 
Im Dienstleistungsgeschäft erwarten wir für 2025 aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Unsi-
cherheiten von einem Geschäft auf einem ähnlichen Niveau zum Vorjahr. 
 

5.3� Lage 

5.3.1� Finanzlage 

Auf der Basis unserer Finanzplanung gehen wir davon aus, dass auch im Prognosezeitraum 
die Zahlungsfähigkeit gewährleistet ist und die bankaufsichtlichen Anforderungen eingehal-
ten werden können.  
 

5.3.2� Ertrags- und Vermögenslage 

Auf Basis des Betriebsvergleichs der Sparkassenfinanzgruppe rechnen wir aus dem Kundenk-
redit- und -einlagengeschäft mit einem leicht steigenden Zinsüberschuss. 
 
Beim Provisionsüberschuss gehen wir für das nächste Jahr von einem leichten Rückgang aus.  
 
Trotz unseres stringenten Kostenmanagements erwarten wir infolge der absehbaren Tarif- 
und Preissteigerungen sowie den geplanten Umbaumaßnahmen eine Steigerung sowohl der 
Personal- als auch der Sachkosten. 
 
Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung der vorgestellten Annahmen für das Jahr 2025 
ein sinkendes Betriebsergebnis vor Bewertung. 
 
Das Bewertungsergebnis im Kreditgeschäft ist aufgrund der konjunkturellen Entwicklung nur 
mit großen Unsicherheiten zu prognostizieren. Bei der Risikovorsorge für das Kreditgeschäft 
erwarten wir - insbesondere als Folge der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein 
negatives Bewertungsergebnis. 
 
Aus den eigenen festverzinslichen Wertpapieren sowie den weiteren Eigenanlagen in unse-
rem Spezialfonds rechnen wir aufgrund der weiterhin vorhandenen Wertaufholungspotenzi-
ale mit einem per Saldo positiven Bewertungsergebnis. 
 
Für das folgende Jahr ist eine Belastung der Gewinn- und Verlustrechnung durch das Beteili-
gungsergebnis nicht zu erwarten. 
 
Bei der CIR erwarten wir für 2025 einen höheren Wert.  
 
Die prognostizierte Entwicklung der Ertragslage ermöglicht eine weitere Stärkung der Eigen-
mittel, so dass die aufsichtlichen Mindestanforderungen von 8 % gemäß CRR (zuzüglich 
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SREP-Zuschlag sowie Kapitalerhaltungs-, antizyklischem Kapital- und Systemrisikopuffer) 
nach unserer Einschätzung auch künftig deutlich überschritten werden.  
 
Für die Kernkapitalquote erwarten wir für das Folgejahr eine Steigerung bei konstanten Risi-
kopositionsbeträgen.  
 
Insbesondere bei einer länger anhaltenden konjunkturellen Abschwächung bzw. einer verzö-
gerten konjunkturellen Erholung könnten sich weitere Belastungen für die künftige Ergebnis- 
und Kapitalentwicklung ergeben.  
 
Des Weiteren können sich aufgrund regulatorischer Verschärfungen für die Finanzwirtschaft 
(z. B. erhöhte Kapitalanforderungen, Meldewesen) weitere Belastungen ergeben, die sich auf 
die Ergebnis- und Kapitalentwicklung der Sparkasse negativ auswirken können.  
 

5.4� Gesamtaussage 

Unsere Perspektiven für das Geschäftsjahr 2025 beurteilen wir unter Berücksichtigung der 
von uns erwarteten Entwicklung der Rahmenbedingungen und unserer bedeutsamsten finan-
ziellen Leistungsindikatoren zusammengefasst als noch günstig. 
 
Trotz der beschriebenen Risikofaktoren rechnen wir für das Geschäftsjahr 2025 insgesamt 
mit einer Ertragslage, die eine weitere Stärkung der Eigenmittel ermöglichen sollte. 
 
Auf Basis unserer Ergebnis-, Kapital- und Liquiditätsplanung gehen wir davon aus, dass auch 
im Prognosezeitraum die Risikotragfähigkeit und die Einhaltung aller bankaufsichtlichen 
Kennziffern durchgängig gewährleistet sind. 
 
 
Remscheid, den 19.05.2025 

 
 

D E R   V O R S T A N D 
 
 
 
 

Wellershaus Hardebeck 
 



Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Stadtsparkasse Remscheid (im Folgenden „Sparkasse“), Remscheid 

A. Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Sparkasse, bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2024 und der Ge-

winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 sowie dem An-

hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, geprüft. Darüber 

hinaus haben wir den Lagebericht der Sparkasse für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 

31.12.2024 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kre-

ditinstitute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Sparkasse zum 31.12.2024 sowie ihrer Ertrags-

lage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Sparkasse. 

In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-

spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-

gen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 

§ 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-

schlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind 

in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufs-

rechtlichen Vorschriften von der Sparkasse unabhängig und haben unsere sonstigen deutschen Be-

rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir ge-

mäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO i. V. m. § 340k Abs. 3 HGB, dass alle von uns beschäftigten 

Personen, die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen können, keine verbotenen Nichtprüfungsleistun-

gen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlang-

ten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 

zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 



B. Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen 

Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 

01.01.2024 bis zum 31.12.2024 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer 

Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu be-

rücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Ein aus unserer Sicht besonders wichtiger Prüfungssachverhalt ist die Ermittlung der Risikovorsorge 
im Kreditgeschäft. 

a) Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt 

Im Jahresabschluss der Sparkasse werden zum 31.12.2024 unter der Bilanzposition Aktiva 4 Forde-

rungen an Kunden in Höhe von 1.084,2 Mio. EUR ausgewiesen, die rund 66,7 % der Bilanzsumme aus-

machen; darüber hinaus bestehen Eventualverbindlichkeiten und unwiderrufliche Kreditzusagen in 

Höhe von insgesamt 87,2 Mio. EUR. Das Kreditgeschäft ist eine wesentliche Geschäftsaktivität der 

Sparkasse. 

Die Sparkasse untersucht regelmäßig und ggf. anlassbezogen, ob die Werthaltigkeit der Forderungen 

im Kreditgeschäft weiterhin gegeben ist. Ist zweifelhaft, ob der Schuldner seinen vertraglichen Ver-

pflichtungen in vollem Umfang nachkommen kann (Ausfallrisiko), ist für die Forderung eine Wertbe-

richtigung zu bilden. Ein möglicher Wertberichtigungsbedarf, d. h. die Abschreibung auf den niedrige-

ren beizulegenden Wert, wird grundsätzlich aus der Differenz des aktuellen Buchwertes der Forderung 

und den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zukünftig erwarteten Zahlungseingängen (ein-

schließlich erwarteter Erlöse aus der Verwertung von Kreditsicherheiten) ermittelt. Bei außerbilanziel-

len Geschäften (Bürgschaften, Gewährleistungen) und unwiderruflichen Kreditzusagen, bei denen eine 

Inanspruchnahme und ein darauf folgender Kreditausfall droht, werden entsprechende Rückstellun-

gen gebildet. 

Die Beurteilung der Werthaltigkeit einzelner Forderungen an Kunden (einschließlich unwiderruflicher 

Kreditzusagen und der Eventualverbindlichkeiten) ist von hoher Relevanz für die Ordnungsmäßigkeit 

des Jahresabschlusses der Sparkasse und war damit auch im Rahmen unserer Prüfung von besonderer 

Bedeutung. 

b) Prüferisches Vorgehen 

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes führen wir auf der Grundlage unserer Risi-

koeinschätzung mit jährlich wechselnden Schwerpunkten Aufbau- und Funktionsprüfungen des rele-

vanten internen Kontrollsystems (i. W. zur Kreditgewährung, zur Risikofrüherkennung, zur Risikoklas-

sifizierung von Kreditnehmern sowie zur Sicherheitenbewertung und Risikovorsorge) sowie stets auch 

aussagebezogene Prüfungshandlungen in Form von Einzelfallprüfungen bestimmter Kreditengage-

ments durch. Darüber hinaus untersuchen wir strukturelle Merkmale des Kreditbestandes der Spar-

kasse (z. B. Größenklassen-, Branchen-, Ratingstruktur) und leiten daraus ggf. weitergehende Prü-

fungshandlungen ab. 



Die in die Einzelfallprüfung einbezogenen Kreditengagements wurden nach einem berufsüblichen Ver-

fahren in einer bewussten Auswahl nach Risikomerkmalen bestimmt. Zu den herangezogenen Risiko-

merkmalen gehören u. a. die zugewiesene Risikoklassifizierungsnote, der Umfang nicht durch Sicher-

heiten gedeckter Kreditteile (Blankokredite), die Branchenzugehörigkeit oder Negativhinweise aus der 

Kontoführung des Kreditnehmers. Die ausgewählten Kreditengagements haben wir hinsichtlich der 

Beachtung der internen Kreditprozesse und daraufhin untersucht, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse 

des Kreditnehmers eine vertragsgemäße Erfüllung erwarten lassen oder eine Rückführung der Forde-

rung durch die Verwertung vorhandener Kreditsicherheiten zu erwarten ist. Sofern dies nicht zu erwar-

ten ist, haben wir die der Bewertung zugrundeliegenden Annahmen insbesondere hinsichtlich der 

Höhe der in Zukunft noch erwarteten Zahlungseingänge gewürdigt. 

Die vom Vorstand zur Bewertung einzelner Forderungen eingerichteten Kredit- und Rechnungsle-

gungsprozesse ermöglichen nach dem Ergebnis unserer Prüfung eine ordnungsgemäße Bewertung 

und werden beachtet. Bei den in unsere Einzelfallprüfung einbezogenen Kreditengagements waren 

die von der Sparkasse der Bewertungsentscheidung zugrundeliegenden Annahmen nachvollziehbar 

und im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung sachgerecht abgeleitet. 

c) Verweis auf weitergehende Informationen 

Weitere Informationen zu den Beständen und der Bewertung sind im Anhang in den Angaben zu Aktiva 

4 (Abschnitt C) sowie den Erläuterungen zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (Abschnitt B) 

enthalten. Darüber hinaus verweisen wir auf die Darstellungen und Erläuterungen im Lagebericht (Ab-

schnitt 2.4.2.3). 

C. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter (Vorstand) und des Aufsichtsorgans (Verwaltungs-
rat) für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kre-

ditinstitute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht und 

dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Sparkasse vermittelt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die internen Kontrollen, 

die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-

wendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-

sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rech-

nungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 

Sparkasse zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verant-

wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-

schlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-

sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  

 



Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zu-

treffendes Bild von der Lage der Sparkasse vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chan-

cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Vorstand verantwort-

lich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Auf-

stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 

Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebe-

richt erbringen zu können. 

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Spar-

kasse zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

D. Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-

zes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 

ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Sparkasse vermittelt so-

wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonne-

nen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-

merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-

einstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-

fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 

Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 

erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-

ses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-

tung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-

schluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen 

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 

dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt 

wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung 

nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-

tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrol-

len beinhalten können; 

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 



um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen bzw. dieser Vorkehrungen und 

Maßnahmen abzugeben; 

 beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand angewandten Rechnungslegungsmethoden 

sowie die Vertretbarkeit der vom Vorstand dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-

hängenden Angaben; 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Vorstand angewandten Rech-

nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage 

der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereig-

nissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Sparkasse zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 

eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazu-

gehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 

diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen un-

sere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-

langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu füh-

ren, dass die Sparkasse ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann; 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 

und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Sparkasse vermittelt; 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-

chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Sparkasse; 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den vom Vorstand dargestellten zukunftsorientierten Angaben 

im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 

insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben vom Vorstand zugrunde gelegten bedeutsa-

men Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 

aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben so-

wie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-

meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben ab-

weichen. 

Wir erörtern mit dem Verwaltungsrat unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 

Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in 

internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber dem Verwaltungsrat eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhängig-

keitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihm alle Beziehungen und sonstigen Sach-

verhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhän-

gigkeit auswirken, und sofern einschlägig, die zur Beseitigung von Unabhängigkeitsgefährdungen vor-

genommenen Handlungen oder ergriffenen Schutzmaßnahmen.  



Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit dem Verwaltungsrat erörtert haben, diejenigen 

Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeut-

samsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese 

Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen 

die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus. 

E. Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO: 

Wir sind nach § 24 Abs. 3 Satz 1 des Sparkassengesetzes Nordrhein-Westfalen i. V. m. § 340k Abs. 3 

Satz 1 HGB gesetzlicher Abschlussprüfer der Sparkasse. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem Prüfungs-

bericht nach Artikel 11 EU-APrVO in Einklang stehen. 

Von der Prüfungsstelle des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes beschäftigte Personen, haben 

folgende Leistungen, die nicht im Jahresabschluss oder im Lagebericht angegeben wurden, zusätzlich 

zur Abschlussprüfung für die Sparkasse oder ein verbundenes Unternehmen der Sparkasse i. S. von 

§ 271 Abs. 2 HGB  erbracht : 

für die Sparkasse erbrachte Leistungen  

 Prüfung des Wertpapierdienstleistungsgeschäftes gemäß § 89 Abs. 1 Satz 1, 2 und 5 WpHG i. V. m. 

§ 24 Abs. 6 SpkG NRW, 

 Bestätigungen gemäß § 16j Abs. 2 Satz 3 des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes (FinDAG) hin-

sichtlich der Bemessungsgrundlage der Umlage im Aufgabenbereich Wertpapierhandel, 

 Bestätigungen im Zusammenhang mit der Teilnahme an Kreditbasket-Transaktionen der S-Finanz-

gruppe, 

 Bestätigungen gemäß Art. 3 der DelVO (EU) 2018/389 im Zusammenhang mit elektronischen Zah-

lungsdiensten (PSD 2). 

für ein verbundenes Unternehmen der Sparkasse erbrachte Leistungen 

 Freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 der Bonum GmbH & Co KG. 

F. Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Oliver Beckmann. 
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